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Amtliche Bekanntmachungen

Bereitschaftsdienste
Der / die Bereitschaftshabende ist zu erreichen unter der Ruf-
nummer:   0 17 22 11 79 66
Zu benachrichtigende Stellen:
Notruf Polizei  110
Notruf Feuerwehr/Rettungsdienst  112
Polizeidienststelle Lauchhammer  03574 7650
Polizeidienststelle Senftenberg  03573 880
Leitstelle für den Rettungsdienst, 
den	Brand-	und	Katastrophenschutz	 	 0355	632-0	
WAL Wasserverband Lausitz  03573 8030
envia   035752 360 u.  
   01802 305070
SpreeGas	Cottbus	24	Std.-Bereitschaft	 0355	25357
   0355 7822–225  
Komm.Wohnungsgesellschaft 
mbH Senftenberg   03573 77340
Wohnungsverwaltungsgesellschaft 
Lindner Ruhland   035752 30304

Bereitschaftsdienste der Ärzte im Amt Ruhland

Der Dienst beginnt an Werktagen um 19.00 Uhr und endet am 
folgenden Tag früh 7.00 Uhr. Mittwochs und freitags beginnt 
der Dienst um 13.00 Uhr und endet am folgenden Tag früh 7.00 
Uhr. Sonnabend und Sonntag sowie an gesetzlichen Feiertagen 
beginnt der Dienst früh um 7.00 Uhr und endet am folgenden Tag 
früh 7.00 Uhr. Der / die Bereitschaftshabende ist zu erreichen 
unter der Rufnummer: 116 117

Eingeschränkte Erreichbarkeit der 
Amtsverwaltung Ruhland

Am Mittwoch, dem 24.04.2019 wird der Telefonanschluss der 
Amtsverwaltung Ruhland auf die neue IP Technik umgestellt. 
Somit ist an diesem Tag eine telefonisch eingeschränkte Er-
reichbarkeit möglich. 

C. Konzack
Stellv. Amtsdirektor

Soziales / Finanzen
(035752/3741)

Beratungsangebote des Gesundheitsamtes 
Außenstelle in Ruhland, Berliner Straße 29, Zollhaus

Suchtberatung (Beratung für Betroffene und Angehörige) jeden 
3. Donnerstag im Monat von 13.00 - 15.00 Uhr 
vorherige Terminvereinbarung möglich über:
Herr Piskol    Tel. 03573 8704334 
Sozialpsychiatrischer	Dienst	
(Beratung	für	psychisch	Kranke	und	Angehörige)	
jeden 2. Donnerstag im Monat von 15.00 - 17.00 Uhr 
Frau	List	/	Diplompädagogin		 Tel.:	03573	8704337	

 
 Landkreis Oberspreewald-Lausitz
 Der Landrat

Kostenlose und neutrale Beratung im Pflegestützpunkt
Der	 Pflegestützpunkt	 Senftenberg	 in	 der	 Ernst-Thälmann-
Straße 129 wurde im Januar 2010 eröffnet. Zentrales Ziel ist 
die	 komplexe	 trägerunabhängige	Beratung,	Versorgung	und	
Betreuung	für	alle	um	Hilfe	und	Rat	zum	Thema	„Pflege“	su-
chenden Menschen.
Die drei Mitarbeiterinnen 
vor Ort bieten im Rah-
men	 der	 Sprechzeiten	
neben	persönlichen	und	
telefonischen Beratun-
gen auch Hausbesuche 
an. Auch die Möglich-
keit,	 Fragen	 per	 Post	
oder E-Mail zu klären, 
besteht.
Die	Pflege-	 und	Sozialberaterinnen	 des	Pflegestützpunktes	
bieten	unter	anderem	Informationen	zu	den	Themen	Pflegebe-
dürftigkeit/Pflegestufen,	Finanzierung	der	Pflege,	Bundes-	und	
landesrechtliche	Sozialleistungen,	Häusliche	Krankenpflege/
Pflegedienste/Sozialstationen,	Pflegeheime,	Service	(Betreutes)	
Wohnen,	Tages-,	Kurzzeit-	und	Verhinderungspflege,	Hilfe	im	
Haushalt, Hausnotruf, Mahlzeitendienst (Essen auf Rädern), 
Behindertenfahrdienst, Eingliederungshilfe, Fahrkosten zur 
ärztlichen	Behandlung	und	Therapieeinrichtungen,	Patienten-
verfügung/ Betreuungsverfügung / Vorsorgevollmacht, Wohnen 
im	Alter,	bei	Behinderung	und	Pflegebedürftigkeit	ohne	Barri-
eren/	Wohnraumanpassungsmaßnahmen	 und	 deren	Finan-
zierungsmöglichkeiten sowie Schwerbehindertenausweis und 
Schwerbehindertenrecht. Zudem unterstützen die Beraterinnen 
bei	Antragstellungen	und	bei	der	Hilfsmittel-	und	Pflegehilfsmittel	
Versorgung. 
Durch Vernetzung von vorhandenen ambulanten, teilstationären 
und stationären Angeboten, Dienstleistungen und Akteuren im 
Landkreis	werden	Hilfen	optimiert	und	das	Zusammenwirken	
der Beteiligten gefördert.
Die	Sprechzeiten	des	Pflegestützpunktes	Senftenberg,	Ernst-
Thälmann- Str.129, lauten wie folgt:
Dienstag  09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr
Freitag  09:00 bis 12:00 Uhr
Zusätzlich	findet	jeden	1.	und	3.	Mittwoch	im	Monat	von	09:00	
bis	12:00	Uhr	eine	Außensprechstunde	in	Lübbenau,	Haus	der	
Harmonie, Straße der Jugend 34, statt.
In Lauchhammer sind die Mitarbeiterinnen jeden 1. und 3. 
Dienstag im Monat von 16:00 bis 18:00 Uhr im Rathaus, Lie-
benwerdaer Straße 69.
Die Sozialberaterin ist unter der Telefonnummer (03573) 363345 
erreichbar,	die	Pflegeberaterinnen	haben	die	Telefonnummer	
(03573)	3693863.	Fragen	per	E-Mail	können	an	senftenberg@
pflegestuetzpunkte-brandenburg.de	gestellt	werden.	Die	Fax-
Nummer lautet (03573) 363346.

 
Mobil im Alter - mit dem Sozial-Mobil

Was ist das Sozial-Mobil?
Das Sozial-Mobil ist ein Fahrzeug mit sieben Sitzmöglichkeiten, 
das mithilfe verschiedener Unterstützer und Fördermittel des 
Bundes im Mehrgenerationenhaus Lauchhammer ins Leben ge-
rufen wurde. Es ermöglicht vor allem älteren und sozial benach-
teiligten	Menschen,	aber	auch	anderen	Personengruppen	mit	
oder ohne Mobilitätseinschränkungen im gesamten Landkreis 
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Oberspreewald-Lausitz	unterwegs	zu	sein	–	allein	oder	mithilfe	
eines ehrenamtlichen Fahrers. Voraussetzung: der öffentliche 
Nahverkehr greift nicht.

Was ist das Besondere?
Der	 kooperative	Gedanke	des	gemeinsamen	Nutzens	eines	
Fahrzeuges, dem Sozial-Mobil. 

Wo steht das Sozial-Mobil?
Mehrgenerationenhaus Lauch-
hammer Gartenstraße 24, 01979 
Lauchhammer

Wie kann das Sozial-Mobil ge-
nutzt werden?
Weitere Informationen zum Sozi-
al-Mobil sowie zur Nutzung erhal-
ten Sie von Frau Carola Werner 
unter der 03574/464326. 
Um eine rechtzeitige Anmeldung 
wird gebeten.

Kasse
(Tel. 035752/3731)

Information zur Zahlung von Beiträgen, Steuern, 
Gebühren und Abgaben

ACHTUNG 
WICHTIGE ZAHLUNGSTERMINE
Nutzungsentgelt für Garage und Garten                   
Elternbeiträge für Kindertagesstätten     immer monatlich zum 15.
Grundsteuer und Hundesteuer   15.05.19
Gewerbesteuer     15.05.19
Grundsteuer und Hundesteuer   01.07.19
unter Angabe des Kassen- bzw.Buchungszeichens.

Sparkasse	Niederlausitz:					
BIC   WELADED1OSL     
IBAN   DE65 1805 5000 3070 1000 14    
Deutsche Kreditbank AG:  
BIC   BYLADEM1001   
IBAN   DE36 1203 0000 0000 6049 59
               
Mahngebühren ärgern Sie!? Dann nutzen Sie die Vorteile einer 
Einzugsermächtigung:
- kein Zahlungstermin wird vergessen.
- Sie erhalten keine Mahnung;
 Säumniszuschläge entstehen nicht
-	 Sie	ersparen	sich	den	Weg	zur	Bank.
Sollten	Sie	kein	entsprechendes	Formular	mit	dem	Bescheid	
erhalten	haben,	finden	Sie	dieses	auch	im	Internet	unter	www.
amt-ruhland.de unter Formulare-Formulare Finanzen-Last-
schrifteinzug-SEPA Mandat.

WICHTIG
Soll die Einzugsermächtigung für den zuletzt ergangenen 
Bescheid gelten, muss sie spätestens 10 Banktage vor 
Fälligkeit in der Amtskasse vorliegen.
Hinweis:

Die	Einlegung	eines	Widerspruchs	ändert	nichts	an	der	Pflicht	
zur fristgerechten Zahlung.
Die Amtskasse möchte Sie darüber informieren, dass zum 
31.12.2018 festgestellte  Guthaben  aus Überzahlung von Steu-
ern (außer Gewerbesteuer), Gebühren, Nutzungsentgelten und 
Nebenforderungen bis zu 3,00 € mit den nächsten ausstehenden 
Zahlungen verrechnet werden. 

Sollten Sie keine Verrechnung wünschen, teilen Sie dies der 
Amtskasse bis zum 30. 04. 2019 durch Angabe einer gültigen 
Bankverbindung schriftlich mit.

Ordnungsamt 
(Tel. 035752/3755)

Information  der unteren Wasserbehörde Heizöllagerung 
in Überschwemmungs- und Risikogebieten

Zur weiteren Verbesserung des Hochwasserschutzes wurde das 
Hochwasserschutzgesetz II durch den Deutschen Bundestag 
erlassen und am 05. Juli 2017 veröffentlicht.
Durch das Gesetz können die Länder Überschwemmungs- und 
Risikogebiete festlegen. Auf der Grundlage des Gesetzes sind 
folgende Überschwemmungsgebiete: Schwarze Elster und 
Zuflüsse	und	Spree	 (Gr.	Fließ)	Spreewaldfließe	 (Oberspree-
wald) festgelegt worden. Im Landkreis liegen Karten für die 
genaue Lage der Gebiete vor. Im Internet sind die Karten für 
das	Überschwemmungsgebiet	Schwarze	Elster	und	Zuflüsse	
mit	 dem	Link	 https://mlul.brandenburg.de	 des	Ministeriums	
für Landwirtschaft Umwelt und ländliche Entwicklung zu den 
Fachbereich Wasser einzusehen.
Ob sich die Heizölanlage in einem Überschwemmungsgebiet 
oder in einem Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungs-
gebieten	befindet,	können	Sie	im	Umweltamt	des	Landkreises	
bei	 der	 unteren	Wasserbehörde	erfahren	oder	Anfragen	per	
Mail unter umweltamt@osl-online.de.
In den Überschwemmungs- und Risikogebieten gelten be-
sondere Sicherheitsanforderungen an die Heizöllagerung, um 
bei Hochwasser mögliche Schäden durch Aufschwimmen zu 
verhindern. Die Nachrüstung ist terminlich durch das Gesetz 
vorgegeben. In Überschwemmungsgebieten müssen Sie Ihre 
Anlage	bis	zum	05.	01.	2023	und	in	den	weitläufigeren	Risiko-
gebieten bis zum 05. 01. 2033 nachrüsten.
Folgende Maßnahmen sind möglich
· Bauliche Maßnahmen, die das Wasser von den Behältern 

der Heizölanlage fernhalten, oder
· Einbau zugelassener Heizölbehälter mit vorschriftsmäßiger  
 Sicherung gegen Aufschwimmen
Eine Nachrüstung an den Lagerbehältern ist nicht in allen Fällen 
möglich. Es hängt vom Material und dem Alter der Behälter 
ab. Bei älteren Kunststoffbehältern aus Polyethylen (PE) oder 
Polyamid (PA) können die Sichheitsmaßnahmen wegen Mate-
rialermüdung nicht mehr durchgeführt werden.
Alle der Behörde bekannten Betreiber von Heizölanlagen im 
Überschwemmungsgebiet und Risikogebieten werden durch die 
untere Wasserbehörde angeschrieben und konkret informiert.

Bedienung von Stauanlagen
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
in der Vergangenheit ist es wiederholt zu unrechtmäßigen Be-
dienungen von Stauanlagen und Wehren gekommen.
Ich weise darauf hin, dass die Bedienung von Stauanlagen 
grundsätzlich einer Erlaubnis durch die untere Wasserbehörde 
bedarf. Zuwiderhandlungen stellen einen Verstoß gegen die 
Vorschriften des Brandenburgischen Wassergesetzes dar.
Verstöße können mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro 
geahndet werden.
Insofern Verstöße bekannt werden, können diese der unteren 
Wasserbehörde, dem Gewässerunterhaltungsverband oder dem 
Amt Ruhland, nach Möglichkeit mit Verursacher, zur weiteren 
Verfolgung angezeigt werden.

Konzack
Stellv. Amtsdirektor
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Änderung der Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Schwarzwasser bei Lipsa“

Bekanntmachung des Ministeriums für Ländliche Entwick-
lung, Umwelt und Landwirtschaft vom 31. Januar 2019

Die Verordnung über das Naturschutzgebiet „Schwarzwasser 
bei	Lipsa“	vom	13.	März	2002	(GVBl.	II	S.	258)	wurde	durch	
Artikel 10 der Siebten Verordnung zur Änderung von Verord-
nungen über Naturschutz-gebiete vom 11. Dezember 2018 
(GVBl. 2019 II Nr. 5) geändert, um gemäß § 9 Absatz 6 Satz 1 
Num-mer 6 des Brandenburgischen Naturschutzausführungs-
gesetzes (BbgNat-Sch-AG) vom 21. Januar 2013 (GVBl. I Nr. 
3) den Schutzzweck an die Anforderungen zum Schutz des 
Europäischen	ökologischen	Netzes	„Natura	2000“	anzupassen.
Gemäß § 9 Absatz 6 Satz 2 des BbgNatSchAG wird die Ände-
rung wie folgt ortsüblich bekannt gemacht:

„§ 3 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwicklung 
eines Teils des Gebietes von gemein-schaftlicher Bedeutung 
„Schwarzwasserniederung“	(§	7	Absatz	1	Nummer	6	des	Bun-
desnaturschutzgesetzes) mit seinen Vorkommen von 
1.	 Flüssen	der	planaren	bis	montanen	Stufe	mit	Vegetation	

des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion 
als	 natürlichem	Lebensraumtyp	 von	 gemeinschaftlichem	
Interesse im Sinne von § 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bun-
desnaturschutzgesetzes; 

2.	 Auen-Wäldern	mit	Alnus	glutinosa	und	Fraxinus	excelsior	
(Alno-Padion,	Alnion	 incanae,	Salicion	albae)	als	prioritä-
rem	natürlichen	Lebensraumtyp	im	Sinne	von	§	7	Absatz	1	
Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes;

3. Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Großem Maus-
ohr	(Myotis	myotis)	und	Grüner	Keiljungfer	(Ophiogomphus	
cecilia) als Arten von gemeinschaftlichem Interesse im Sinne 
von § 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzge-
setzes,	 einschließlich	 ihrer	 für	Fortpflanzung,	Ernährung,	
Wanderung	und	Überwinterung	wichtigen	Lebensräume.“

Die geänderte Verordnung kann bei dem für Naturschutz und 
Landschaftspflege	zuständigen	Fachminis-terium	des	Landes	
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie 
beim	Landkreis	Ober-Spreewald-Lausitz,	untere	Naturschutz-
behörde, von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos 
eingesehen werden.
Darüber hinaus kann die geänderte Verordnung auch auf der 
Internetseite des Landes Brandenburg www.bravors.branden-
burg.de eingesehen werden.

Öffnungszeiten der Kompostieranlagen 
im Amt Ruhland für das Jahr 2019

Beschlüsse des Amtsausschusses
Satzungen des Amtes

Der Amtsausschuss des Amtes Ruhland fasste in seiner Bera-
tung am 26. März 2019 folgende Beschlüsse: 
Beschluss Nr. 02/VI/01/19
Ausschreibungstext	für	die	Ausschreibung	der	Stelle	des	Amts-
direktors / der Amtsdirektorin des Amtes Ruhland
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 02/VI/02/19
2.	Änderung	der	Anlage	„Straßenverzeichnis“	zur	Satzung	über	
die Straßenreinigung und Winterwartung des Amtes Ruhland
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 02/VI/03/19
1. Änderung Pachtvertrag Kindertagesstätte Guteborn
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 02/VI/04/19
Beauftragung des Amtes Ruhland mit der Vergabe der erfor-
derlichen Ingenieur- und Bauleistungen zur Vorbereitung und 
Umsetzung des bauvorhabens: Nutzungsänderung des Mehr-
zweckgebäudes Guteborn zur Kinderetagesstätte
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 02/VI/05/19
Überplanmäßige	Ausgabe	2018	Werterhaltung	Kita	Guteborn
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 02/VI/06/19
Überplanmäßige	Ausgabe	2018	Ausstattung	Kita	Guteborn
Der Beschluss wurde angenommen. 
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Beschluss Nr. 02/VI/07/19
Außerplanmäßige	Ausgabe	2019	Investition	am	Gebäude	der	
Kita Guteborn
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 02/VI/08/19
Überplanmäßige	Ausgabe	2019	Werterhaltung	Kita	Guteborn
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 02/VI/09/19
Außerplanmäßige	Ausgabe	2019	Sonstige	 Investitionen	Au-
ßenanalgen Kita Guteborn
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 02/VI/10/19
Zukunftsweisende Ausrichtung des Verwaltungstandortes 
Ruhland
Der Beschluss wurde angenommen. 

Öffentliche Stellenausschreibung 
Amtsdirektor/-in für das Amt Ruhland

Im	Amt	Ruhland	(Land	Brandenburg,	Landkreis	Oberspreewald-
Lausitz) ist die Stelle 

des Amtsdirektors / der Amtsdirektorin
ab dem 01. 01. 2020 neu zu besetzen.

Zum Amt Ruhland mit ca. 7.200 Einwohnern gehören die 
Gemeinden Grünewald mit Gemeindeteil Sella, Guteborn, 
Hermsdorf	mit	Gemeindeteil	Lipsa	und	Ortsteil	Jannowitz,	Ho-
henbocka, Stadt Ruhland mit Gemeindeteil Arnsdorf sowie die 
Gemeinde Schwarzbach mit Gemeindeteil Biehlen.

Der / die Amtsdirektor/-in wird vom Amtsausschuss für die 
Dauer von 8 Jahren gewählt, die Einstufung erfolgt gemäß § 3 
Kommunalbesoldungsverordnung.

Der / die Bewerber/-in muss die Voraussetzungen für die Wahl 
zum Amtsdirektor / zur Amtsdirektorin und zur Berufung in das 
Beamtenverhältnis auf Zeit gemäß des Landesbeamtengeset-
zes für das Land Brandenburg i. V. m. dem Beamtenstatusge-
setz erfüllen sowie die Befähigung zum gehobenen allgemeinen 
Verwaltungs- oder Justizdienst oder eine den vorgenannten 
Befähigungsvoraussetzungen vergleichbare Qualifikation be-
sitzen und ausreichende Erfahrung für dieses Amt nachweisen.
Der künftige Amtsdirektor / die künftige Amtsdirektorin soll über 
Führungs- und Leitungserfahrung vorzugsweise im kommunalen 
Bereich sowie über Sach- und Verwaltungskenntnisse für die 
Arbeit in der Kommunalverwaltung verfügen.
Für die Stelle des Amtsdirektors / der Amtsdirektorin wird eine 
zielstrebige, verantwortungsbewusste, einsatz- und entschei-
dungsfreudige Persönlichkeit gesucht, die befähigt ist, mit den 
kommunalen Gremien vertrauensvoll zusammen zu arbeiten, 
die Verwaltung bürgernah, wirtschaftlich und leistungsorientiert 
zu führen und die Mitarbeiter zu motivieren und anzuleiten.
Der / die Bewerber/-in soll im Besitz eines Führerscheins Klasse 
B sein.
Auf § 12 Abs. 1 i. V. m. § 59 Abs. 1 Brandenburgisches Kom-
munalwahlgesetz (BbgKWahlG) wird hingewiesen.
Es wird erwartet, dass der / die für das Amt bestätigte Bewerber/-
in	den	Hauptwohnsitz	so	wählt,	dass	die	beschriebenen	Aufga-
ben erfüllt und die erwartete Zusammenarbeit zum Wohle des 
Amtes Ruhland ungehindert gestaltet und ausgeübt werden 
können. Umzugskosten werden in diesem Zusammenhang 
nicht erstattet. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Licht-
bild, beglaubigte Zeugnisse, lückenloser Tätigkeitsnachweis, 
aktuelles Führungszeugnis sowie gegebenenfalls Referenzen) 
sind schriftlich bis zum 03. Juni 2019 an das

 Amt Ruhland
 Vorsitzender des Amtsausschusses
 Rudolf-Breitscheid-Straße 4
 01945 Ruhland
mit	den	Kennwort	„Amtsdirektor/-in“	zu	richten.

Bewerbungen von behinderten Bewerber/-innen sind bei gleicher 
Eignung und Befähigung erwünscht. Die berufliche Gleichstel-
lung der Geschlechter wird gewährleistet. Zur Geltendmachung 
der Rechte für schwerbehinderte bzw. gleichgestellt behinderte 
Menschen ist mit der Einreichung der Bewerbungsunterlagen die 
Vorlage	der	entsprechenden	amtlichen	Nachweise	erforderlich.
Kosten im Zusammenhang mit der Bewerbung werden vom Amt 
Ruhland nicht übernommen. 
Sollte die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen gewünscht 
sein, ist ein frankierter Rückumschlag beizufügen.
Hinweis: 
Mit der Abgabe der Bewerbung erklären Sie sich mit der Erfas-
sung	und	Speicherung	Ihrer	Daten	einverstanden.	Sie	erklären	
sich auch damit einverstanden, dass Ihre Daten den Mitgliedern 
des Amtsausschusses des Amtes Ruhland zur Kenntnis gege-
ben werden können. Nach Abschluss des Verfahrens werden 
Ihre Daten gelöscht bzw. vernichtet. 

2. Änderung der Anlage „Straßenverzeichnis“ 
zur Satzung über die Straßenreinigung und 

Winterwartung des Amtes Ruhland
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Termine der Konstituierenden Sitzungen der Stadtverord-
netenversammlung und der Gemeindevertretungen im 

Juni 2019
Gemeindevertretung Grünewald am 11. 06. 2019
Gemeindevertretung Hermsdorf am 12. 06. 2019
Gemeindevertretung Schwarzbach am 17. 06. 2019
Gemeindevertretung Hohenbocka am 19. 06. 2019  
Gemeindevertretung Guteborn am 20. 06. 2019
Stadtverordnetenversammlung Ruhland am 24. 06. 2019
Amtsausschuss des Amtes Ruhland am 02. 07. 2019 

Bekanntmachungen

Stadt Ruhland

Die Stadtverordnetenversammlung Ruhland fasste in ihrer 
Beratung am 18. März 2019 folgende Beschlüsse: 
Beschluss Nr. 01/VI/01/19
Beschluss zur Errichtung eines Schwalbenhauses im Auftrag 
des Naturschutzbundes Deutschland, Regionalverband Senf-
tenberg e. V. 
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 01/VI/02/19
Grundsätzliche Zustimmung zum Ersatzneubau einer Rad- und 
Fußgängerbrücke
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 01/VI/03/19
Bereitstellung	von	überplanmäßigen	Mitteln	für	die	Realisierung	
des Regenwasserkanalabschnittes Nordstraße-Elsterbogen 
im Bereich des Baufeldes der Eisenbahnüberführung L 57 in 
Ruhland
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 01/VI/04/19
Aufstellung einer Bank vor der Kirche Ruhland
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 01/VI/05/19
Verkauf des Grundstückes der Gemarkung Ruhland, Flur 5, 
Flurstück 398/3
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 01/VI/06/19
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Kündigung der Gärten auf dem Grundstück der Gemarkung 
Ruhland, Flur 4, Flurstück 2050
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 01/VI/07/19
Kauf einer Teilfläche des Grundstückes der Gemarkung Arns-
dorf, Flur 5, Flurstück 208
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 01/VI/08/19
Satzung der Satdt Ruhland zur Umlage der Verbandsbeiträge 
des	Gewässerverbandes	„Kleine	Elster	–	Pulsnitz“	Sonnewalde
Der Beschluss wurde angenommen.
 Beschluss Nr. 01/VI/09/19
Verkauf des Grundstückes Bahnhofstraße 14, Ruhland
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 01/VI/10/19
Beschluss über die Ermächtigung zur Aufnahme von Kaufver-
handlungen über das Flurstück 2214 der Flur 4 in der Gemar-
kung Ruhland
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 01/VI/11/19
Beschluss über die Ermächtigung zur Aufnahme von Kaufver-
handlungen über das Flurstück 2213 der Flur 4 in der Gemar-
kung Ruhland
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 01/VI/13/19
Erwerb der Grundstücke 4335-4-149/1 und 4335-4-150 in der 
Gemarkung Ruhland
Der Beschluss wurde angenommen. 

Satzung der Stadt Ruhland zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Gewässerverbandes 

„Kleine Elster - Pulsnitz“ Sonnewalde
Auf Grund der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg (BbgVerf) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. Dezember 2007 (GVBI. 1/07 , S. 286), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GVBI. 1/18, Nr. 37), des § 80 Abs. 2 des Brandenburgischen 
Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 02. März 2012 (GVBI. 1/12 Nr. 20), zuletzt geändert durch 
das 3. Gesetz zur Änderung wasserrechtlicher Vorschriften vom 
04. 12. 2017 (GVBl. I Nr. 28) und des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) für das Land Brandenburg in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBI. I S. 174), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. 
1/14 Nr. 32) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Ruhland in ihrer Sitzung am 18. 03. 2019 folgende Satzung zur 
Umlage der Verbandsbeiträge des Gewässerverbandes „Kleine 
Elster-Pulsnitz“	Sonnewalde	beschlossen:	

§1
Allgemeines

Die Stadt Ruhland ist auf Grund § 2 des Gesetzes über die 
Bildung von Gewässerverbände Pflichtmitglied des Gewässer-
verbandes	„Kleine	Elster-	Pulsnitz“	Sonnewalde	für	all	diejenigen	
Flächen im Gemeindegebiet, die nicht im Eigentum des Bundes, 
des	Landes	oder	einer	sonstigen	Gebietskörperschaft	stehen.	
Dem Verband obliegt innerhalb seines Verbandsgebietes gem. 
§ 79 Abs. 1 Nr. 2 Bbg Wassergesetz unter anderem die Unter-
haltung der Gewässer 2. Ordnung.

§2
Gegenstand der Umlage

(1) Die Stadt Ruhland erhebt kalenderjährlich eine Umlage, 
mit der die von ihr an den Gewässerverband „Kleine Elster - 
Pulsnitz“	Sonnewalde	zu	zahlenden	Verbandsbeiträge	sowie	
die bei der Umlegung der Verbandsbeiträge entstehenden 
Verwaltungskosten auf die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten 
derjenigen Grundstücke, die nicht im Eigentum der Gemeinde, 

des	Bundes,	des	Landes	oder	einer	anderen	Gebietskörper-
schaft stehen, umgelegt werden. 
(2) Die Umlage wird als Jahresumlage erhoben. Die Umlage 
entsteht mit Beginn des Kalenderjahres, für das sie zu erheben 
ist, und wird nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides des 
Gewässerverbandes gegenüber der Stadt Ruhland festgesetzt. 

§3
Fälligkeit

Die Umlage wird einen Monat nach Bekanntgabe des Umlage-
bescheides gegenüber dem Umlageschuldner fällig. Auf Antrag 
kann dem Umlageschuldner die Zahlung der Umlage in Raten 
gewährt werden. 

§4
Umlageschuldner

(1)	Schuldner	der	Umlage	ist	derjenige,	der	zum	Zeitpunkt	der	
Entstehung der Umlage gemäß § 2 Abs. 2 Eigentümer eines 
Grundstücks im Gemeindegebiet ist. 

(2) Ist für ein Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, tritt der Erb-
bauberechtigte an die Stelle des Grundstückseigentümers. 

(3) Mehrere Umlageschuldner für dieselbe Schuld haften als 
Gesamtschuldner. 

§5
Umlagemaßstab

Bemessungsgrundlage für die Umlage ist die Fläche des Grund-
stücks	in	vollen	Quadratmetern	zum	Zeitpunkt	der	Entstehung	
der	Umlagepflicht	gemäß	§	2	Abs.	2.	

§6
Umlagesatz

Die Umlage je Quadratmeter der nach § 5 ermittelten Grund-
stücksfläche beträgt für das Kalenderjahr 2019    0,001092 EUR 
je Quadratmeter. 

§7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. 01. 2019 in Kraft.

Ruhland, den 19. 03. 2019

gez. Roland Adler 
Hauptverwaltungsbeamter

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters der 

Stadt Ruhland am Sonntag, 26. Mai 2019
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 27. 03. 2019 für die 
oben bezeichnete Wahl folgende Wahlvorschläge zugelassen. 
Die Reihenfolge der Wahlvorschläge wurde bestätigt.
1. Reihenfolge der zugelassenen Wahlvorschlagsträger
Lfd. Nr. 1  Sozialdemokratische Partei Deutschlands          SPD
Lfd. Nr. 2  Christlich Demokratische Union Deutschlands   CDU
2. Reihenfolge der zugelassenen Bewerber
Lfd. Nr. 1  Sozialdemokratische Partei Deutschlands         SPD
1  Höntsch, Thomas, Verwaltungsfachangestellter 
    Dresdener Straße 18, 01945 Ruhland, 25.03.1993
Lfd. Nr. 2  Christlich Demokratische Union Deutschlands   CDU
1  Kminikowski, Uwe, Angestellter
    August-Bebel-Straße 2a, 01945 Ruhland, 19.05.1961

Ruhland, 27.03.2019
gez. Konzack
Wahlleiter
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Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Ruhland am Sonntag, 26. Mai 2019
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 27.03.2019 für die 
oben bezeichnete Wahl folgende Wahlvorschläge zugelassen. 
Die Reihenfolge der Wahlvorschläge wurde bestätigt.

1. Reihenfolge der zugelassenen Wahlvorschlagsträger
Lfd. Nr. 1 Sozialdemokratische Partei DeutschlandsSPD
Lfd. Nr. 2 Christlich Demokratische Union Deutschlands   CDU
Lfd. Nr. 3 Die LINKEDIE LINKE
Lfd. Nr. 5 Nationaldemokratische Partei Deutschlands       NPD
Lfd. Nr. 6 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN                   GRÜNE/B90
Lfd. Nr. 14 Unabhängiger Freier Wählerbund          UFW

2. Reihenfolge der zugelassenen Bewerber
Lfd. Nr. 1  Sozialdemokratische Partei Deutschlands          SPD
1 Höntsch, Thomas, Verwaltungsfachangestellter 
     Dresdener Straße 18, 01945 Ruhland, 25.03.1993
2   Buchholz, Annette, Lehrerin 
     Neugrabenweg 1e, 01945 Ruhland, 02.03.1963
3   Orthmann, Anett, Krankenschwester 
     Kiefernweg 3, 01945 Ruhland, 15.04.1960
4   Höntsch, Martin, Verwaltungsfachangestellter 
     Dresdener Straße 48, 01945 Ruhland, 25.03.1993
5			 Steinborn,	Helmar,	Dipl.-Ing.	
     Theodor-Schmidt-Straße 59, 01945 Ruhland, 19.11.1951
6   Kaiser, Janine, Friseurmeisterin 
					 Rosa-Luxemburg-Straße	5,	01945	Ruhland,	04.02.1988
7   Steinert, Nancy, Auszubildende 
     Theodor-Schmidt-Straße 22, 01945 Ruhland, 29.09.1984
8   Harnath, Tobias, Verwaltungsmitarbeiter 
     Theodor-Schmidt-Straße 6, 01945 Ruhland, 10.12.1980
9   Harnath, Beatrice, Verwaltungsmitarbeiter 
     Theodor-Schmidt-Straße 6, 01945 Ruhland, 22.03.1982

Lfd. Nr. 2 Christlich Demokratische Union Deutschlands  CDU
1   Kminikowski, Uwe, Angestellter
     August-Bebel-Straße 2a, 01945 Ruhland, 19.05.1961
2			 Erbert,	Dietrich,	Dipl.-Ing.	für	Elektrotechnik	(FH)
     Theodor-Schmidt-Straße 15, 01945 Ruhland, 14.06.1950
3			 Paulick,	Roger,	Dipl.-Ing.	für	Maschinenbau
     Dresdener Straße 4, 01945 Ruhland, 24.05.1956
4   Bachmann, Klaus, Selbständig
     Ringstraße 5a, 01945 Ruhland, 03.07.1957
5			 Schallschmidt,	Eberhard,	Dipl.-Ing.	für	Werkzeugbau
     Am Fließ 6, 01945 Ruhland, 13.07.1953
6   Gruszczynski, Uwe, Anlagenfahrer
     Dorfaue 29, 01945 Ruhland GT Arnsdorf, 12.12.1977
7  Watzig, Steffen, Fleischermeister
     Dorfaue 17, 01945 Ruhland GT Arnsdorf, 26.02.1975
8   Wiezorek, Torsten, Außendienstmitarbeiter
     Dorfaue 16, 01945 Ruhland GT Arnsdorf, 13.05.1975
9   Wetter, Jens, Selbständiger Handwerksmeister
     Lange Straße 8, 01945 Ruhland, 24.04.1975
10  Schäfer, Daniel, Erzieher
      Ortrander Straße 9d, 01945 Ruhland, 16.08.1989
11		Firl,	Heiko,	Dipl.-Wirtschaftsingenieur	(FH)
      Dresdener Straße 30, 01945 Ruhland, 29.05.1980

Lfd. Nr. 3   Die LINKE DIE LINKE
1   Gärtner, Brigitte, Pflegeassistentin
     Ortrander Straße 9c, 01945 Ruhland, 29.11.1944
2   Neumann, Franz, Rentner
     Kreuzstraße 9, 01945 Ruhland, 14.01.1953
3   Koßlick, Arne, Auszubildender
     Hainweg 9, 01945 Ruhland, 08.08.1997

Lfd. Nr. 5   Nationaldemokratische Partei Deutschlands NPD
1   Henke, Jan Bruno, Angestellter
     Markt 10, 01945 Ruhland, 02.11.1983
2   Otto, Stefan, Maschinenbediener
     Markt 10, 01945 Ruhland, 05.07.1989

Lfd. Nr. 6   BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN          GRÜNE/B90
1   Dr. Dusche, Michael, Dozent
     Heinrich-Heine-Straße 18, 01945 Ruhland, 26.06.1965
2   Kansok-Dusche, Julia, Psychologin
     Heinrich-Heine-Straße 18, 01945 Ruhland, 15.12.1979
3			 Seidl-Lampa,	Barbara,	Künstlerin
     Heinrich-Heine-Straße 13a, 01945 Ruhland, 24.01.1952

Lfd. Nr. 14  Unabhängiger Freier Wählerbund                UFW
1   Feige, Sandy, Polizistin
     Guteborner Str. 27, 01945 Ruhland GT Arnsdorf, 09.07.1979
2			 Dr.	Fiedler,	Michael,	Dipl.-Ing.
     Ernst-Thälmann-Straße 2, 01945 Ruhland, 20.09.1955
3			 Ullbrich,	Heiderose,	staatl.	geprüfte	Sekretärin
					 Hauptstraße	23,	01945	Ruhland	GT	Arnsdorf,	15.05.1950
4   Kenne, André, Ingenieur
     Karl-Liebknecht-Straße 13, 01945 Ruhland, 24.02.1980
5			 Krause,	Elke,	Dipl.	Lehrerin
     Friedrich-Engels-Straße 14, 01945 Ruhland, 30.12.1962
6   Michel, Dirk, Chemikant
     Heinrich-Heine-Straße 19a, 01945 Ruhland, 12.06.1984
7			 Völkl,	Anna,	Sozialpädagogin
					 Hauptstraße	53,	01945	Ruhland	GT	Arnsdorf,	30.12.1978
8   Hainsch, Ronny, Produktionsmitarbeiter
     Dorfaue 13, 01945 Ruhland GT Arnsdorf, 03.10.1980
 
Ruhland, 27.03.2019
gez. Konzack
Wahlleiter

Gemeinde Hohenbocka

Die Gemeindevertretung Hohenbocka fasste in ihrer Beratung 
am 27. März 2019 folgende Beschlüsse: 
Beschluss Nr. 08/VI/01/19
Änderungsbeschluss zum Beschluss Nr. 08/VI/01/18 Verkauf 
des Flurstückes 12 der Flur 6
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 08/VI/02/19
Satzung der Gemeinde Hohenbocka zur Umlage der Verbands-
beiträge	 des	Gewässerverbandes	 „Kleine	Elster	 –	Pulsnitz“	
Sonnewalde
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 08/VI/05/19
Nutzungs- und Entgeltordnung im Gemeindehaus Hohenbocka, 
Leippsche	Str.	41
Der Beschluss wurde angenommen. 
Beschluss Nr. 08/VI/06/19
Überplanmäßige	Ausgabe	2018	Werterhaltung	Gemeindehaus
Der Beschluss wurde angenommen. 

Satzung der Gemeinde Hohenbocka zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Gewässerverbandes 

„Kleine Elster - Pulsnitz“ Sonnewalde
Auf Grund der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg (BbgVerf) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. Dezember 2007 (GVBI. 1/07 , S. 286), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GVBI. 1/18, Nr. 37), des § 80 Abs. 2 des Brandenburgischen 
Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 02. März 2012 (GVBI. 1/12 Nr. 20), zuletzt geändert durch 



Amtsblatt für das Amt Ruhland Nr. 01/19 11

das 3. Gesetz zur Änderung wasserrechtlicher Vorschriften vom 
04. 12. 2017 (GVBl. I Nr. 28) und des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) für das Land Brandenburg in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBI. I S. 174), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 
(GVBl. 1/14 Nr. 32) hat die Gemeindevertretung Hohenbocka 
in ihrer Sitzung am 27. 03. 2019 folgende Satzung zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Gewässerverbandes „Kleine Elster-
Pulsnitz“	Sonnewalde	beschlossen:	

§1
Allgemeines

Die Gemeinde Hohenbocka ist auf Grund § 2 des Gesetzes über 
die Bildung von Gewässerverbände Pflichtmitglied des Gewäs-
serverbandes	„Kleine	Elster-	Pulsnitz“	Sonnewalde	für	all	dieje-
nigen Flächen im Gemeindegebiet, die nicht im Eigentum des 
Bundes,	des	Landes	oder	einer	sonstigen	Gebietskörperschaft	
stehen. Dem Verband obliegt innerhalb seines Verbandsgebie-
tes gem. § 79 Abs. 1 Nr. 2 Bbg Wassergesetz unter anderem 
die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung.

§2
Gegenstand der Umlage

(1) Die Gemeinde Hohenbocka erhebt kalenderjährlich eine 
Umlage, mit der die von ihr an den Gewässerverband „Kleine 
Elster	-	Pulsnitz“	Sonnewalde	zu	zahlenden	Verbandsbei-
träge sowie die bei der Umlegung der Verbandsbeiträge 
entstehenden Verwaltungskosten auf die Eigentümer bzw. 
Erbbauberechtigten derjenigen Grundstücke, die nicht im 
Eigentum der Gemeinde, des Bundes, des Landes oder einer 
anderen	Gebietskörperschaft	stehen,	umgelegt	werden.	

(2) Die Umlage wird als Jahresumlage erhoben. Die Umlage ent-
steht mit Beginn des Kalenderjahres, für das sie zu erheben 
ist, und wird nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides des 
Gewässerverbandes gegenüber der Gemeinde Hohenbocka 
festgesetzt. 

§3
Fälligkeit

Die Umlage wird einen Monat nach Bekanntgabe des Umlage-
bescheides gegenüber dem Umlageschuldner fällig. Auf Antrag 
kann dem Umlageschuldner die Zahlung der Umlage in Raten 
gewährt werden. 

§4
Umlageschuldner

(1)	Schuldner	der	Umlage	ist	derjenige,	der	zum	Zeitpunkt	der	
Entstehung der Umlage gemäß § 2 Abs. 2 Eigentümer eines 
Grundstücks im Gemeindegebiet ist. 

(2) Ist für ein Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, tritt der Erb-
bauberechtigte an die Stelle des Grundstückseigentümers. 

(3) Mehrere Umlageschuldner für dieselbe Schuld haften als 
Gesamtschuldner. 

§5
Umlagemaßstab

Bemessungsgrundlage für die Umlage ist die Fläche des Grund-
stücks	in	vollen	Quadratmetern	zum	Zeitpunkt	der	Entstehung	
der	Umlagepflicht	gemäß	§	2	Abs.	2.	

§6
Umlagesatz

Die Umlage je Quadratmeter der nach § 5 ermittelten Grund-
stücksfläche beträgt für das Kalenderjahr 2019    0,001092 EUR 
je Quadratmeter. 

§7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. 01. 2019 in Kraft.

Ruhland, den 28. 03. 2019

gez. Roland Adler 
Hauptverwaltungsbeamter

Nutzungs- und Entgeltordnung für das Gemeindehaus 
der Gemeinde Hohenbocka

§ 1
Allgemeines

(1)	Das	Gemeindehaus	gelegen	in	01945	Hohenbocka	Leipp-
sche Straße 41, ist eine öffentliche Einrichtung der Gemein-
de Hohenbocka.

 Die Gemeinde Hohenbocka überlässt im Rahmen der nach-
folgenden Bestimmungen Räume in der o.g. Einrichtung 
einschließlich der dazugehörigen Einrichtungsgegenstände 
sowie Außenanlagen an Dritte.

(2)	Die	Überlassung	kann	für	private	Zwecke	sowie	für	öffentli-
che Zwecke mittels Abschluss einer Vereinbarung erfolgen.

(3) Eine Nutzung durch Dritte kann nur erfolgen, soweit die 
Einrichtung	bzw.	Räume	der	Einrichtung	zu	dem	Zeitpunkt	
der Antragstellung, durch die Gemeinde zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben nicht benötigt wird.

(4) Das Hausrecht wird durch die Gemeinde Hohenbocka 
ausgeübt. Den Anforderungen der Gemeinde und ihrer 
Beauftragten ist Folge zu leisten.

§ 2
Vergabestelle

(1) Die Vergabe der Räume bzw. Außenanlagen des unter § 
1 (1) genannten Objektes wird von der Amtsverwaltung 
Ruhland Bauamt, handelnd im Auftrag der Gemeinde Ho-
henbocka, wahrgenommen.

(2) Die Amtsverwaltung Ruhland ist berechtigt, eine Erlaubnis 
aus wichtigen Gründen ganz oder teilweise für bestimmte 
Nutzungszeiten zurückzunehmen.

 Die Rücknahme einer Erlaubnis erfolgt schriftlich, in drin-
genden Fällen vorab mündlich. Jegliche Art von Ersatzan-
sprüchen	ist	dabei	ausgeschlossen.

 
§ 3

Nutzungs- und Vergabegrundsätze
(1) Anträge auf Nutzung sind schriftlich im Amt Ruhland, Rudolf-

Breitscheid-Straße 4, zu stellen. Der Antragsteller muss die 
Art der Nutzung, die Dauer und eine verantwortliche Person, 
welche das 18. Lebensjahr vollendet hat, angeben.

	 Das	Amt	Ruhland	entscheidet	nach	pflichtgemäßem	Ermes-
sen über die Genehmigung des Antrages, setzt Bedingungen 
fest und überwacht die Abwicklung.

(2) Liegen mehrere Nutzungsanträge Dritter für einen gleichen 
Zeitraum vor entscheidet der Termin der schriftlichen Antrag-
stellung. Als Termin der Antragstellung gilt der Posteingang 
beim Amt Ruhland.

 Liegen mehrere Anträge mit gleichem Posteingang für die 
Nutzung vor, ist die Erzielung des Einvernehmens über eine 
Terminabsprache	anzustreben.

 Ist dies nicht möglich, erfolgt die Entscheidung der Vergabe 
durch die Verwaltung.

(3) Die Nutzungserlaubnis ist nur mit Abschluss einer schriftli-
chen Vereinbarung zwischen dem Amt Ruhland handelnd 
für die Gemeinde Hohenbocka und dem Veranstalter bzw. 
Nutzer gültig. Die Nutzungserlaubnis ist nicht übertragbar.
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(4) Mit der Genehmigung des Antrages unterwirft sich der Nut-
zer den Bestimmungen dieser Nutzungsordnung und allen 
sonstigen zur Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebes 
ergangenen Anordnungen.

(5) Die Schlüssel werden gegen Unterschrift an den zugelas-
senen Nutzer bzw. deren Beauftragten ausgehändigt. Die 
namentlich registrierten Schlüsselbesitzer erkennen nach-
folgende	Verpflichtung	an:
- überlassene Schlüssel sind sorgfältig und sicher 
   aufzubewahren
-  eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt
-  ein Verlust oder die Beschädigung von Schlüsseln ist 
  umgehend zu melden, entstehende Kosten sind vom
 Nutzer zu tragen
-  erlischt die eingetragene Berechtigung, ist der (sind die) 
   Schlüssel unverzüglich an das Amt Ruhland zurückzu-

geben.
 

§ 4
Pflichten der Nutzer

(1)	Der	Nutzer	ist	verpflichtet,	das	Objekt	und	die	Einrichtungs-
gegenstände	pfleglich	und	sachgemäß	zu	behandeln.

 Sie haben auf Ordnung und Sauberkeit im Gebäude und 
den Außenanlagen zu achten.

(2) Für einen ordnungsgemäßen und reibungslosen Ablauf der 
Veranstaltung ist der Nutzer verantwortlich.

(3) Während der Nutzungszeit ist dafür zu sorgen, dass gesetz-
liche Bestimmungen (z.B. Jugendschutzgesetz) eingehalten 
werden. Die Nutzungsberechtigung entbindet nicht von der 
Einholung notwendiger behördlicher Genehmigungen.

(4) Beim Verlassen des Objektes ist darauf zu achten, dass alle 
Fenster und Türen verschlossen sind, das Licht gelöscht ist 
und	dass	sich	niemand	in	den	Räumen,	Toiletten,	Treppen-
haus etc. befindet.

 Benutzte elektrische Geräte sind nach Gebrauch von der 
Stromversorgung zu trennen. Das Abschließen des Gebäu-
des ist sicherzustellen.

(5)	Der	Nutzer	 ist	verpflichtet,	die	während	der	Nutzung	auf-
tretenden	Schäden	unverzüglich,	spätestens	am	nächsten	
Werktag dem Amt Ruhland, Bauamt zu melden.

(6) Wird nach der Nutzung eine übermäßige Verschmutzung 
im bzw. um das Objekt festgestellt, welche eine zusätzliche 
Reinigung erforderlich macht, wird der Nutzer ganz oder 
teilweise zur Übernahme der zusätzlichen verursachten 
Kosten herangezogen.

(7)	Jeder	Antragsteller	ist	verpflichtet,	eine	Nichtinanspruchnah-
me	spätestens	3	Werktage	vor	der	vorgesehenen	Nutzung	
dem Amt Ruhland, Bauamt mitzuteilen.

	 Entstehen	durch	die	verspätete	oder	unterlassene	Bekannt-
gabe	der	Nichtinanspruchnahme	Kosten,	 sind	diese	vom	
Nutzer zu tragen.

 
§5

Nutzungsentgelt
(1) Entgelte sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für 

die	 Inanspruchnahme	öffentlicher	Einrichtungen	erhoben	
werden, hierbei handelt es sich um die Überlassung von 
Räumen und Anlagen des Gemeindehauses in Hohenbocka.

(2) Der vertraglich gebundene Nutzer ist im Sinne dieser Ord-
nung	zur	Entgeltzahlung	verpflichtet.	Mehrere	Antragsteller	
haften als Gesamtschuldner für das Nutzungsentgelt und 
etwaige weitere Kosten.

(3) Entgelte für die ständige Nutzung sind gesondert vertraglich 
zwischen dem Nutzer und der Amtsverwaltung, handelnd 
im Auftrage der Gemeinde Hohenbocka, zu vereinbaren. 

(4)	Sporadische	Nutzer	zahlen	das	Entgelt	gemäß	§	5	(5)	bei	
Vertragsabschluss im Voraus.

(5) Entgeltsätze für die Überlassung:
-	 Räume	an	private	Nutzer	 	 50,00	EUR	/	Tag
- Räume und Außenanlagen an
			 private	Nutzer	 	 	 60,00	EUR	/	Tag
-  Räume an ortsansässige Vereine
   und Parteien   10,00 EUR / Tag
-  Räume und Außenanlagen an 
   ortsansässige Vereine u. Parteien 20,00 EUR / Tag
-  Räume an Schulen oder Kitas des 
 Amtsgebietes   10,00 EUR / Tag
-  Räume und Außenanlagen Schulen 
 und Kitas des Amtsgebietes  20,00 EUR / Tag

§6
Schlussbestimmung

(1) Fragen der Sicherheit und Ordnung sowie Haftungsan-
gelegenheiten sind im jeweils abzuschließenden Vertrag 
zwischen den Beteiligten zu regeln und durch Unterschrift 
anzuerkennen.

(2) Die Nutzungs- und Entgeltordnung tritt zum 01.01.2019 in 
Kraft.

(3) Bereits vor dem 01. 01. 2019 geschlossene Verträge behal-
ten ihre Gültigkeit.

Ausgefertigt: Ruhland, den 28. 03. 2019

gez. Roland Adler 
Hauptverwaltungsbeamter

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters der 

Gemeinde Hohenbocka am Sonntag, 26. Mai 2019
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 27.03.2019 für die 
oben bezeichnete Wahl folgende Wahlvorschläge zugelassen. 
Die Reihenfolge der Wahlvorschläge wurde bestätigt.
1.  Reihenfolge der zugelassenen Wahlvorschlagsträger
Lfd. Nr. 1 Unabhängige Wählergemeinschaft 
 Hohenbocka UWH
2.  Reihenfolge der zugelassenen Bewerber
Lfd. Nr. 1   Unabhängige Wählergemeinschaft 
 Hohenbocka  UWH
1  Schmidt, Roland, Lehrer 
    Guteborner Straße 13, 01945 Hohenbocka, 11.12.1953
 
Ruhland, 27.03.2019
gez. Konzack
Wahlleiter 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
für die Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde 

Hohenbocka am Sonntag, 26. Mai 2019
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 27.03.2019 für die 
oben bezeichnete Wahl folgende Wahlvorschläge zugelassen. 
Die Reihenfolge der Wahlvorschläge wurde bestätigt.
1.  Reihenfolge der zugelassenen Wahlvorschlagsträger
Lfd. Nr. 1 Unabhängige Wählergemeinschaft Hohenbocka UWH
2.  Reihenfolge der zugelassenen Bewerber
Lfd. Nr. 1 Unabhängige Wählergemeinschaft Hohenbocka UWH
1			 Kschuppa,	Angelika,	Betriebsbeauftragte	Abfall	
					 Leippsche	Straße	8,	01945	Hohenbocka,	06.02.1957
2   Schmidt, Roland, Lehrer   
     Guteborner Straße 13, 01945 Hohenbocka, 11.12.1953
3   Zurek, Rudi, Rentner 
     Vorstadt 15a, 01945 Hohenbocka, 11.06.1951
4   Neumann, Bernhard, Rentner
     Feldstraße 10, 01945 Hohenbocka, 11.07.1953
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5   Ulrich, Detlef, Lehrer
     Mühlweg 3, 01945 Hohenbocka, 12.10.1964
6   Hensel, Andrea, Angestellte
     Heidelandstraße 2, 01945 Hohenbocka, 11.08.1964
7   Sinde, Gerd, Lokführer
     Wiesenweg 9, 01945 Hohenbocka, 17.06.1956
8   Gutschmidt, Aina, Polizeibeamtin
     Kurze Gasse 1, 01945 Hohenbocka, 04.04.1969
9   Dörschel, Marita, Sachbearbeiterin
					 Leippsche	Straße	6,	01945	Hohenbocka,	01.05.1956
10 Kriegel, Viola Michaela, Lehrerin
 Wesenweg 2, 01945 Hohenbocka, 25.08.1960

Ruhland, 27.03.2019
gez. Konzack
Wahlleiter

Gemeinde Hermsdorf

Die Gemeindevertretung Hermsdorf fasste in ihrer Beratung am 
20. März 2019 folgende Beschlüsse: 
Beschluss Nr. 03/VI/01/19
Änderung	der	Hauptsatzung	der	Gemeinde	Hermsdorf
Der Beschluss wurde angenommen.
Beschluss Nr. 03/VI/02/19
Satzung der Gemeinde Hermsdorf zur Umlage der Verbands-
beiträge	 des	Gewässerverbandes	 „Kleine	Elster	 –	Pulsnitz“	
Sonnewalde
Der Beschluss wurde angenommen.
Beschluss Nr. 03/VI/03/18 - Wiedervorlage
Wiedereröffnung des Jugendclubs Jannowitz
Der Beschluss wurde angenommen.

Hauptsatzung
der Gemeinde Hermsdorf (HS)

Aufgrund der §§ 4, 28 Absatz 2 Nr. 2 und 140 Absatz 1 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 18. 12. 2007 (GVBl. 
I/07, Nr. 19, Seite 286, zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 18. 12. 2018 (GVBl. I/18, Nr. 37, Seite 4) hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Hermsdorf in ihrer Sitzung 
am	20.	März	2019	folgende	Hauptsatzung	beschlossen:

§ 1
Name der Gemeinde (§ 9 BbgKVerf)

(1)	Die	Gemeinde	führt	den	Namen	„Hermsdorf“.
(2) Sie hat die Rechtsstellung einer amtsangehörigen Gemeinde. 

§ 2
Bildung von Ortsteilen (§§ 45 ff. BbgKVerf)

(1) In der Gemeinde besteht folgender Ortsteil ohne Ortsteil-
vertretung im Sinne von §§ 45 ff. BbgKVerf: 

 Jannowitz, in den Grenzen der Gemarkung Jannowitz

§ 3
Förmliche Einwohnerbeteiligung (§ 13 BbgKVerf)

(1) Neben Einwohneranträgen (§ 14 BbgKVerf), Bürgerbe-
gehren und Bürgerentscheiden (§ 15 BbgKVerf) beteiligt 
die Gemeinde ihre betroffenen Einwohner in wichtigen 
Gemeindeangelegenheiten förmlich mit folgenden Mitteln:
1. Einwohnerfragestunden der Gemeindevertretung
2. Einwohnerversammlungen
3.	 Bekanntmachungen	gemäß	§	8	dieser	Hauptsatzung

(2) Die Einzelheiten der in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 genannten Formen 
der Einwohnerbeteiligung werden in einer Satzung über die 
Einzelheiten der förmlichen Einwohnerbeteiligung in der 
Gemeinde Hermsdorf näher geregelt. 

(3) Unmittelbar geltende Vorschriften des Landes- oder Bun-
desrechts, die die förmliche Einwohnerbeteiligung regeln, 
bleiben unberührt. 

§ 4
Ausschluss der Briefabstimmung bei 

Bürgerentscheiden (§ 15 Abs. 6 Satz 2 BbgKVerf)
Abweichend von § 15 Abs. 6 Satz 1 BbgKVerf wird für die Durch-
führung eines Bürgerentscheides im Sinne von § 15 BbgKVerf 
die Möglichkeit der Briefabstimmung ausgeschlossen. 

§ 5
Entscheidungen der Gemeindevertretung 

über Vermögensgegenstände der Gemeinde 
(§ 28 Abs. 2 Nr. 17 BbgKVerf)

Die Gemeindevertretung entscheidet über Geschäfte der Ver-
mögensgegenstände der Gemeinde, sofern der Wert 25.000,00 
EUR überschreitet (§28 Abs. 2 Nr. 17 BbgKVerf), es sei denn, 
es handelt sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 
54 Abs. 1 Nr. 5 BbgKVerf). 

§ 6
Mitteilungspflicht von ausgeübtem Beruf 

oder anderer Tätigkeit (§ 31 Abs. 3 BbgKVerf)
(1) Gemeindevertreter und sachkundige Einwohner teilen dem 

Vorsitzenden der Gemeindevertretung innerhalb von vier 
Wochen nach der konstituierenden Sitzung der Gemein-
devertretung beziehungsweise im Falle einer Berufung als 
Ersatzperson	nach	Annahme	der	Wahl	schriftlich	ihren	aus-
geübten Beruf sowie andere vergütete oder ehrenamtliche 
Tätigkeiten mit, soweit dies für die Ausübung des Mandates 
von Bedeutung sein kann. 

 Anzugeben sind:
1. der ausgeübte Beruf mit Angabe des Arbeitgebers bezie-

hungsweise Dienstherrn und der Art der Beschäftigung 
oder Tätigkeit. Bei mehreren ausgeübten Berufen ist der 
Schwerpunkt	der	Tätigkeit	anzugeben.	

2. jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat oder einem 
gleichartigen Organ einer juristischen Person mit Sitz 
oder	Tätigkeitsschwerpunkt	in	der	Gemeinde.	

(2) Jede Änderung der nach Absatz 1 gemachten Angaben ist 
dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung innerhalb von 
vier Wochen nach ihrem Eintritt schriftlich mitzuteilen. 

(3) Die Angaben nach Absatz 1 werden auf der Internetseite 
des Amtes Ruhland, Rubrik Amtsgemeinden veröffentlicht. 

§ 7
Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKVerf)

(1) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Gemeindever-
tretung	werden	spätestens	7	Tage	vor	der	Sitzung	nach	§	
8	Abs.	4	dieser	Hauptsatzung	öffentlich	bekannt	gemacht.	

(2) Die Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüs-
se sind öffentlich. Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn 
überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berech-
tigte Interessen Einzelner es erfordern. Dies ist regelmäßig 
bei	folgenden	Gruppen	von	Angelegenheiten	der	Fall:	
1.	 Personal-	und	Disziplinarangelegenheiten,
2. Grundstücksgeschäfte und Vergaben,
3. Abgaben- und Wirtschaftsangelegenheiten Einzelner, 
4. Aushandlungen von Verträgen mit Dritten

§ 8
Bekanntmachungen

(1)	Bekanntmachungen	erfolgen	durch	den	Hauptverwaltungs-
beamten. 

(2) Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften bestehen, 
erfolgen öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde, 
die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, durch Ver-
öffentlichung des vollen Wortlautes im „Amtsblatt für das 
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Amt Ruhland, die Stadt Ruhland und die Gemeinden Grü-
newald,	Guteborn,	Hermsdorf,	Hohenbocka,	Schwarzbach“.	
Dies umfasst auch durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene 
ortsübliche Bekanntmachungen. 

(3) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer 
Satzung oder eines sonstigen Schriftstückes, so kann die 
öffentliche Bekanntmachung dieser Teile in der Form des 
Absatzes 2 dadurch ersetzt werden, dass sie zu jedermanns 
Einsicht	während	der	öffentlichen	Sprechzeiten	ausgelegt	
werden (Ersatzbekanntmachung). Die Ersatzbekanntma-
chung	wird	 vom	Hauptverwaltungsbeamten	 angeordnet.	
Die Anordnung muss die genauen Angaben über Ort und 
Dauer der Auslegung enthalten und ist zusammen mit der 
Satzung nach Absatz 2 zu veröffentlichen. Die Dauer der 
Auslegung beträgt 14 Tage. Beginn und Ende der Auslegung 
sind aktenkundig zu machen. 

(4) Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und Tagesord-
nung der Sitzung der Gemeindevertretung und der Aus-
schüsse durch Aushang in den nachstehend aufgeführten 
Bekanntmachungskästen der Gemeinde öffentlich bekannt 
gemacht: 
1.	 Hermsdorf:	Bushaltestelle	Hauptstraße
2.	 Lipsa:	Dorfplatz
3. Jannowitz: Ruhlander Straße / Dorfaue

 Die Schriftstücke sind 7 volle Tage vor dem Sitzungstag aus-
zuhängen, den Tag des Anschlags nicht mitgerechnet. Die 
Abnahme darf frühestens am Tag nach der Sitzung erfolgen. 
Der Tag des Anschlages ist beim Anschlag und der Tag der 
Abnahme bei der Abnahme auf dem ausgehängten Schrift-
stück durch die Unterschrift des jeweiligen Bediensteten zu 
vermerken. Bei abgekürzter Ladungsfrist erfolgt der Aushang 
am Tage, nachdem die Ladung zur Post gegeben wurde. 

(5) Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und Tagesord-
nung der Sitzung des Ortsbeirates Jannowitz durch Aushang 
in den nachstehend aufgeführten Bekanntmachungskästen 
der Gemeinde im jeweiligen Ortsteil öffentlich bekannt ge-
macht: 
1. Jannowitz: Ruhlander Straße / Dorfaue

(6) Ist eine Satzung unter Verletzung von landesrechtlichen 
Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen, 
so ist diese Verletzung gemäß § 3 Abs. 4 BbgKVerf unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung gegenüber 
der Gemeinde unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift 
und der Tatsache, die den Mangel ergibt, geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung verletzt worden sind. Satz 1 gilt auch für die 
Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens- oder Form-
vorschriften über die öffentliche Bekanntmachung, jedoch 
nur dann, wenn sich die Betroffenen aufgrund der tatsächlich 
bewirkten Bekanntmachung in zumutbarer Weise verlässlich 
Kenntnis von dem Satzungsinhalt verschaffen konnten. 
Dies	gilt	entsprechend	für	den	Flächennutzungsplan	und	für	
Verordnungen der Gemeinde (§ 3 Abs. 4 und 6 BbgKVerf). 

§ 9
Inkrafttreten

Diese	Hauptsatzung	tritt	am	26.05.2019	in	Kraft.	

ausgefertigt: Ruhland, den 22. März  2019

gez. Roland Adler 
Hauptverwaltungsbeamter

Satzung der Gemeinde Hermsdorf zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Gewässerverbandes 

„Kleine Elster - Pulsnitz“ Sonnewalde
Auf Grund der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg (BbgVerf) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. Dezember 2007 (GVBI. 1/07 , S. 286), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GVBI. 1/18, Nr. 37), des § 80 Abs. 2 des Brandenburgischen 
Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 02. März 2012 (GVBI. 1/12 Nr. 20), zuletzt geändert durch 
das 3. Gesetz zur Änderung wasserrechtlicher Vorschriften vom 
04. 12. 2017 (GVBl. I Nr. 28) und des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) für das Land Brandenburg in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBI. I S. 174), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 
(GVBl. 1/14 Nr. 32) hat die Gemeindevertretung Hermsdorf in 
ihrer Sitzung am 20. 03. 2019 folgende Satzung zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Gewässerverbandes „Kleine Elster-
Pulsnitz“	Sonnewalde	beschlossen:	

§1
Allgemeines

Die Gemeinde Hermsdorf ist auf Grund § 2 des Gesetzes über 
die Bildung von Gewässerverbände Pflichtmitglied des Gewäs-
serverbandes	„Kleine	Elster-	Pulsnitz“	Sonnewalde	für	all	dieje-
nigen Flächen im Gemeindegebiet, die nicht im Eigentum des 
Bundes,	des	Landes	oder	einer	sonstigen	Gebietskörperschaft	
stehen. Dem Verband obliegt innerhalb seines Verbandsgebie-
tes gem. § 79 Abs. 1 Nr. 2 Bbg Wassergesetz unter anderem 
die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung.

§2
Gegenstand der Umlage

(1) Die Gemeinde Hermsdorf erhebt kalenderjährlich eine Um-
lage, mit der die von ihr an den Gewässerverband „Kleine 
Elster	-	Pulsnitz“	Sonnewalde	zu	zahlenden	Verbandsbei-
träge sowie die bei der Umlegung der Verbandsbeiträge 
entstehenden Verwaltungskosten auf die Eigentümer bzw. 
Erbbauberechtigten derjenigen Grundstücke, die nicht im 
Eigentum der Gemeinde, des Bundes, des Landes oder einer 
anderen	Gebietskörperschaft	stehen,	umgelegt	werden.	

(2) Die Umlage wird als Jahresumlage erhoben. Die Umlage ent-
steht mit Beginn des Kalenderjahres, für das sie zu erheben 
ist, und wird nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides des 
Gewässerverbandes gegenüber der Gemeinde Hermsdorf 
festgesetzt. 

§3
Fälligkeit

Die Umlage wird einen Monat nach Bekanntgabe des Umlage-
bescheides gegenüber dem Umlageschuldner fällig. Auf Antrag 
kann dem Umlageschuldner die Zahlung der Umlage in Raten 
gewährt werden. 

§4
Umlageschuldner

(1)	Schuldner	der	Umlage	ist	derjenige,	der	zum	Zeitpunkt	der	
Entstehung der Umlage gemäß § 2 Abs. 2 Eigentümer eines 
Grundstücks im Gemeindegebiet ist. 

(2) Ist für ein Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, tritt der Erb-
bauberechtigte an die Stelle des Grundstückseigentümers. 

(3) Mehrere Umlageschuldner für dieselbe Schuld haften als 
Gesamtschuldner. 

§5
Umlagemaßstab

Bemessungsgrundlage für die Umlage ist die Fläche des Grund-
stücks	in	vollen	Quadratmetern	zum	Zeitpunkt	der	Entstehung	
der	Umlagepflicht	gemäß	§	2	Abs.	2.	
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§6
Umlagesatz

Die Umlage je Quadratmeter der nach § 5 ermittelten Grund-
stücksfläche beträgt für das Kalenderjahr 2019    0,001042 EUR 
je Quadratmeter. 

§7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. 01. 2019 in Kraft.

Ruhland, den 21. 03. 2019

gez. Roland Adler 
Hauptverwaltungsbeamter

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters der 

Gemeinde Hermsdorf am Sonntag, 26. Mai 2019
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 27.03.2019 für die 
oben bezeichnete Wahl folgende Wahlvorschläge zugelassen. 
Die Reihenfolge der Wahlvorschläge wurde bestätigt.
1.  Reihenfolge der zugelassenen Wahlvorschlagsträger
Lfd. Nr. 1 Einzelwahlvorschlag Klaus-Peter Müller
2.  Reihenfolge der zugelassenen Bewerber
Lfd. Nr. 1 Einzelwahlvorschlag Klaus-Peter Müller
1 Müller, Klaus-Peter, Angestellter 
	 Hauptstraße	13b,	01945	Hermsdorf,	17.05.1957

Ruhland, 27.03.2019
gez. Konzack
Wahlleiter

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
für die Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde 

Hermsdorf am Sonntag, 26. Mai 2019
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 27.03.2019 für die 
oben bezeichnete Wahl folgende Wahlvorschläge zugelassen. 
Die Reihenfolge der Wahlvorschläge wurde bestätigt.

1. Reihenfolge der zugelassenen Wahlvorschlagsträger
Lfd. Nr. 1 Freie Wählergemeinschaft Jannowitz             FWG
Lfd. Nr. 2 Unabhängige Wählergemeinschaft Hermsdorf UWVH
Lfd.	Nr.	3	Unabhängige	Wählergemeinschaft	Lipsa	 UWVL

2.  Reihenfolge der zugelassenen Bewerber
Lfd. Nr. 1 Freie Wählergemeinschaft Jannowitz FWG
1 Bredack, Jutta, Krankenschwester 
     Ruhlander Str.15, 01945 Hermsdorf OT Jannowitz,  
 17.07.1961
2 Schwarze, Egon, selbständig 
 Forsthausstr. 12, 01945 Hermsdorf OT Jannowitz,  
 02.06.1956
3 Herrich, Michael, Ingenieur 
 Ruhlander Str.14, 01945 Hermsdorf OT Jannowitz,
 23.05.1960
4 Richter, Jürgen, selbständig 
 Rhonaer Weg 3, 01945 Hermsdorf OT Jannowitz, 
 17.12.1959

Lfd. Nr. 2 Unabhängige Wählergemeinschaft Hermsdorf  UWVH
1 Socher, Irene, Sachbearbeiterin
     Friedenstraße 4, 01945 Hermsdorf, 22.08.1966
2   Rothe, Heinz, Rentner
					 Hauptstraße	6,	01945	Hermsdorf,	21.08.1953
3   Trentzsch, Matthias, Fertigungsleiter
					 Hauptstraße	4a,	01945	Hermsdorf,	14.09.1986

4   Matschke, Wolfgang, Anlagenfahrer
     Alte Guteborner Straße 8, 01945 Hermsdorf, 07.03.1964

Lfd.	Nr.	3	Unabhängige	Wählergemeinschaft	Lipsa	 						UWVL
1   Noack, Reinhard, Rentner
					 Guteborner	Straße	8,	01945	Hermsdorf	GT	Lipsa,
  22.01.1950
2			 Meyer,	Thomas,	Dipl.-Agraringenieur
					 Guteborner	Straße	9,	01945	Hermsdorf	GT	Lipsa,
  28.07.1962
3   Nicolaus, Bernd, Beamter
					 Guteborner	Str.	25,	01945	Hermsdorf	GT	Lipsa,	
 29.10.1958
4   Müller, Karl-Heinz, Rentner
					 Guteborner	Str.	18,	01945	Hermsdorf	GT	Lipsa,	
 19.11.1953
5   Jahn, Martin, Berufskraftfahrer
					Waldstraße	8,	01945	Hermsdorf	GT	Lipsa,	
 23.07.1987
 
Ruhland, 27.03.2019
gez. Konzack
Wahlleiter

Gemeinde Schwarzbach

Die Gemeindevertretung Schwarzbach fasste in ihrer Beratung 
am 12. März 2019 folgende Beschlüsse: 
Beschluss Nr. 04/VI/01/19
Kauf des Grundstückes in der Gemarkung Schwarzbach, Flur 
5, Flurstück 202
Der Beschluss wurde angenommen.  
Beschluss Nr. 04/VI/02/19
Satzung der Gemeinde Schwarzbach zur Umlage der Verbands-
beiträge	 des	Gewässerverbandes	 „Kleine	Elster	 –	Pulsnitz“	
Sonnewalde
Der Beschluss wurde angenommen.
Beschluss Nr. 04/VI/03/19
Beschluss zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes	„Gewerbeerweiterung	Noack	Biehlen“
Der Beschluss wurde angenommen.

Satzung der Gemeinde Schwarzbach zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Gewässerverbandes 

„Kleine Elster - Pulsnitz“ Sonnewalde
Auf Grund der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg (BbgVerf) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. Dezember 2007 (GVBI. 1/07 , S. 286), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GVBI. 1/18, Nr. 37), des § 80 Abs. 2 des Brandenburgischen 
Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 02. März 2012 (GVBI. 1/12 Nr. 20), zuletzt geändert durch 
das 3. Gesetz zur Änderung wasserrechtlicher Vorschriften vom 
04. 12. 2017 (GVBl. I Nr. 28) und des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) für das Land Brandenburg in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBI. I S. 174), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 
(GVBl. 1/14 Nr. 32) hat die Gemeindevertretung Schwarzbach 
in ihrer Sitzung am 12. 03. 2019 folgende Satzung zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Gewässerverbandes „Kleine Elster-
Pulsnitz“	Sonnewalde	beschlossen:	

§1
Allgemeines

Die Gemeinde Schwarzbach ist auf Grund § 2 des Gesetzes 
über die Bildung von Gewässerverbände Pflichtmitglied des 
Gewässerverbandes	„Kleine	Elster-	Pulsnitz“	Sonnewalde	für	
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all diejenigen Flächen im Gemeindegebiet, die nicht im Eigen-
tum des Bundes, des Landes oder einer sonstigen Gebiets-
körperschaft	 stehen.	Dem	Verband	obliegt	 innerhalb	 seines	
Verbandsgebietes gem. § 79 Abs. 1 Nr. 2 Bbg Wassergesetz 
unter anderem die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung.

§2
Gegenstand der Umlage

(1) Die Gemeinde Schwarzbach erhebt kalenderjährlich eine 
Umlage, mit der die von ihr an den Gewässerverband „Kleine 
Elster	-	Pulsnitz“	Sonnewalde	zu	zahlenden	Verbandsbei-
träge sowie die bei der Umlegung der Verbandsbeiträge 
entstehenden Verwaltungskosten auf die Eigentümer bzw. 
Erbbauberechtigten derjenigen Grundstücke, die nicht im 
Eigentum der Gemeinde, des Bundes, des Landes oder einer 
anderen	Gebietskörperschaft	stehen,	umgelegt	werden.	

(2) Die Umlage wird als Jahresumlage erhoben. Die Umlage 
entsteht mit Beginn des Kalenderjahres, für das sie zu 
erheben ist, und wird nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides des Gewässerverbandes gegenüber der Gemeinde 
Schwarzbach festgesetzt. 

§3
Fälligkeit

Die Umlage wird einen Monat nach Bekanntgabe des Umlage-
bescheides gegenüber dem Umlageschuldner fällig. Auf Antrag 
kann dem Umlageschuldner die Zahlung der Umlage in Raten 
gewährt werden. 

§4
Umlageschuldner

(1)	Schuldner	der	Umlage	ist	derjenige,	der	zum	Zeitpunkt	der	
Entstehung der Umlage gemäß § 2 Abs. 2 Eigentümer eines 
Grundstücks im Gemeindegebiet ist. 

(2) Ist für ein Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, tritt der Erb-
bauberechtigte an die Stelle des Grundstückseigentümers. 

(3) Mehrere Umlageschuldner für dieselbe Schuld haften als 
Gesamtschuldner. 

§5
Umlagemaßstab

Bemessungsgrundlage für die Umlage ist die Fläche des Grund-
stücks	in	vollen	Quadratmetern	zum	Zeitpunkt	der	Entstehung	
der	Umlagepflicht	gemäß	§	2	Abs.	2.	

§6
Umlagesatz

Die Umlage je Quadratmeter der nach § 5 ermittelten Grund-
stücksfläche beträgt für das Kalenderjahr 2019    0,001087 EUR 
je Quadratmeter. 

§7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. 01. 2019 in Kraft.

Ruhland, den 13. 03. 2019

gez. Roland Adler 
Hauptverwaltungsbeamter

Bekanntmachung der Gemeinde Schwarzbach
Die Mitglieder der Gemeindevertretung Schwarzbach haben in 
ihrer Sitzung am 12.3.2019 den Beschluss über die Aufstellung 
eines	vorhabenbezogenen	Bebauungsplanes	„Gewerbeerweite-
rung	Noack	Biehlen“	Nr.	1/	2019	des	Amtes	Ruhland,	Gemeinde	
Schwarzbach gefasst.

Die	Aufstellung	 des	 vorhabenbezogenen	Bebauungsplanes	
„Gewerbeerweiterung	Noack	Biehlen“	Nr.	1/	2019	des	Amtes	
Ruhland, Gemeinde Schwarzbach erfolgt im beschleunigten 
Verfahren	gemäß	§	13a	BauGB,	ohne	Umweltprüfung	nach	§	
2 Abs. 4 BauGB. 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit ortsüblich bekannt 
gemacht.

gez. Theiss             gez. Adler
Bürgermeisterin Amtsdirektor

Karte des Plangebietes

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 
für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin der 

Gemeinde Schwarzbach am Sonntag, 26. Mai 2019
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 27.03.2019 für die 
oben bezeichnete Wahl folgende Wahlvorschläge zugelassen. 
Die Reihenfolge der Wahlvorschläge wurde bestätigt.
1.  Reihenfolge der zugelassenen Wahlvorschlagsträger
Lfd. Nr. 1 Einzelwahlvorschlag Maria Pfiszterer
2.  Reihenfolge der zugelassenen Bewerber
Lfd. Nr. 1 Einzelwahlvorschlag Maria Pfiszterer
1   Pfiszterer, Maria, Kauffrau für Bürokommunikation 
					 Hauptstraße	15,	01945	Schwarzbach,	24.04.1986
 
Ruhland, 27.03.2019
gez. Konzack
Wahlleiter 

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
für die Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde 

Schwarzbach am Sonntag, 26. Mai 2019
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 27.03.2019 für die 
oben bezeichnete Wahl folgende Wahlvorschläge zugelassen. 
Die Reihenfolge der Wahlvorschläge wurde bestätigt.

1.  Reihenfolge der zugelassenen Wahlvorschlagsträger
Lfd. Nr. 1 Unabhängige Wählergemeinschaft UWG
Lfd.	Nr.	2		Unabhängige	Wählergruppe	
 Schwarzbach/Biehlen UWSB
Lfd. Nr. 3   Einzelwahlvorschlag Maria Pfiszterer

2.  Reihenfolge der zugelassenen Bewerber
Lfd. Nr. 1 Unabhängige Wählergemeinschaft UWG
1	 Marschka,	Karl-Heinz,	Dipl.-Ing.	(FH)	
 Gartenstraße 8, 01945 Schwarzbach GT Biehlen, 26.08.1956
2	 Tietze,	Enrico,	Dipl.-Ing.	(FH)		
					 Biehlener	Hauptstraße	6,	01945	Schwarzbach	GT	Biehlen,		
 23.03.1976
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3			 Noack,	Heiko,	Bauleiter,	Biehlener	Hauptstr.22,	
     01945 Schwarzbach GT Biehlen, 28.11.1974
4   Büttner, Mike, Tischler 
					 Hauptstraße	14,	01945	Schwarzbach,	23.02.1964

Lfd.	Nr.	2		Unabhängige	Wählergruppe	
 Schwarzbach/Biehlen UWSB
1 Richter, Bernd, Gewässertechniker
					 Hauptstraße	56,	01945	Schwarzbach,	02.11.1954
2   Kretzschmer, Enrico, Stahlbauschlosser
					 Hauptstraße	53,	01945	Schwarzbach,	28.07.1969
3   Pöch, Yvonne, Bürokauffrau
     Straße der Freundschaft 13, 01945 Schwarzbach, 12.04.1979
4			 Kretzschmer,	Alexander,	Installateur-	und	Heizungsbauer-					
					 Meister,	Hauptstraße	12,	01945	Schwarzbach,	01.01.1974
5   Sattler, Daniela, Bürokauffrau
     Straße der Freundschaft 22, 01945 Schwarzbach, 10.08.1977

Lfd. Nr. 3 Einzelwahlvorschlag Maria Pfiszterer
1   Pfiszterer, Maria, Kauffrau für Bürokommunikation
					 Hauptstraße	15,	01945	Schwarzbach,	24.04.1986
 
Ruhland, 27.03.2019
gez. Konzack
Wahlleiter

Gemeinde Grünewald

Die Gemeindevertretung Grünewald fasste in ihrer Beratung 
am 11. März 2019 folgenden Beschluss: 
Beschluss Nr. 07/VI/01/19
Satzung der Gemeinde Grünewald zur Umlage der Verbands-
beiträge	 des	Gewässerverbandes	 „Kleine	Elster	 –	Pulsnitz“	
Sonnewalde
Der Beschluss wurde angenommen. 

Satzung der Gemeinde Grünewald zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Gewässerverbandes 

„Kleine Elster - Pulsnitz“ Sonnewalde
Auf Grund der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg (BbgVerf) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. Dezember 2007 (GVBI. 1/07 , S. 286), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GVBI. 1/18, Nr. 37), des § 80 Abs. 2 des Brandenburgischen 
Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 02. März 2012 (GVBI. 1/12 Nr. 20), zuletzt geändert durch 
das 3. Gesetz zur Änderung wasserrechtlicher Vorschriften vom 
04. 12. 2017 (GVBl. I Nr. 28) und des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) für das Land Brandenburg in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBI. I S. 174), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 
(GVBl. 1/14 Nr. 32) hat die Gemeindevertretung Grünewald in 
ihrer Sitzung am 11. 03. 2019 folgende Satzung zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Gewässerverbandes „Kleine Elster-
Pulsnitz“	Sonnewalde	beschlossen:	

§1
Allgemeines

Die Gemeinde Grünewald ist auf Grund § 2 des Gesetzes über 
die Bildung von Gewässerverbände Pflichtmitglied des Gewäs-
serverbandes	„Kleine	Elster-	Pulsnitz“	Sonnewalde	für	all	dieje-
nigen Flächen im Gemeindegebiet, die nicht im Eigentum des 
Bundes,	des	Landes	oder	einer	sonstigen	Gebietskörperschaft	
stehen. Dem Verband obliegt innerhalb seines Verbandsgebie-
tes gem. § 79 Abs. 1 Nr. 2 Bbg Wassergesetz unter anderem 
die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung.

§2
Gegenstand der Umlage

(1)  Die Gemeinde Grünewald erhebt kalenderjährlich eine Um-
lage, mit der die von ihr an den Gewässerverband „Kleine 
Elster	-	Pulsnitz“	Sonnewalde	zu	zahlenden	Verbandsbei-
träge sowie die bei der Umlegung der Verbandsbeiträge 
entstehenden Verwaltungskosten auf die Eigentümer bzw. 
Erbbauberechtigten derjenigen Grundstücke, die nicht im 
Eigentum der Gemeinde, des Bundes, des Landes oder einer 
anderen	Gebietskörperschaft	stehen,	umgelegt	werden.	

(2)  Die Umlage wird als Jahresumlage erhoben. Die Umlage ent-
steht mit Beginn des Kalenderjahres, für das sie zu erheben 
ist, und wird nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides des 
Gewässerverbandes gegenüber der Gemeinde Grünewald 
festgesetzt. 

§3
Fälligkeit

Die Umlage wird einen Monat nach Bekanntgabe des Umlage-
bescheides gegenüber dem Umlageschuldner fällig. Auf Antrag 
kann dem Umlageschuldner die Zahlung der Umlage in Raten 
gewährt werden. 

§4
Umlageschuldner

(1)	Schuldner	der	Umlage	ist	derjenige,	der	zum	Zeitpunkt	der	
Entstehung der Umlage gemäß § 2 Abs. 2 Eigentümer eines 
Grundstücks im Gemeindegebiet ist. 

(2) Ist für ein Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, tritt der Erb-
bauberechtigte an die Stelle des Grundstückseigentümers. 

(3) Mehrere Umlageschuldner für dieselbe Schuld haften als 
Gesamtschuldner. 

§5
Umlagemaßstab

Bemessungsgrundlage für die Umlage ist die Fläche des Grund-
stücks	in	vollen	Quadratmetern	zum	Zeitpunkt	der	Entstehung	
der	Umlagepflicht	gemäß	§	2	Abs.	2.	

§6
Umlagesatz

Die Umlage je Quadratmeter der nach § 5 ermittelten Grund-
stücksfläche beträgt für das Kalenderjahr 2019    0,001092 EUR 
je Quadratmeter. 

§7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. 01. 2019 in Kraft.

Ruhland, den 12. 03. 2019

gez. Roland Adler 
Hauptverwaltungsbeamter

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge
für die Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde 

Grünewald am Sonntag, 26. Mai 2019
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 27.03.2019 für die 
oben bezeichnete Wahl folgende Wahlvorschläge zugelassen. 
Die Reihenfolge der Wahlvorschläge wurde bestätigt.

1.  Reihenfolge der zugelassenen Wahlvorschlagsträger
Lfd. Nr. 1 Freie Demokratische Partei FDP
Lfd. Nr. 2 Unabhängige Wählergemeinschaft UWG
Lfd. Nr. 3 Interessengemeinschaft Grünewald/Sella IGGS
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2.  Reihenfolge der zugelassenen Bewerber
Lfd. Nr. 1 Freie Demokratische Partei FDP
1   Scholze, Friedemann, Gesundheitsökonom 
     Hohenbockaer Straße 7, 01945 Grünewald, 07.05.1974

Lfd. Nr. 2  Unabhängige Wählergemeinschaft UWG
1	 Hofmann,	Karl	Fred,	Dipl.-Ing.	für	Erkundungsgeologie			
     Mittelweg 12, 01945 Grünewald, 25.07.1959
2   Pohling, Ulrich Wolfgang Paul, Rentner 
					 Hauptstraße	13,	01945	Grünewald,	08.03.1954
3			 Richter,	Bodo	Falk	Hansjörg,	Dipl.-Ing.	für	Maschinenbau
					 Hauptstraße	1,	01945	Grünewald,	06.04.1959
4   Schmatloch, Ute, kaufmännische Angestellte
     Hohenbockaer Straße 1b, 01945 Grünewald, 01.02.1969
5   Scholze, Marcus, Bankkaufmann
					 Am	Dorfplatz	8,	01945	Grünewald,	05.12.1990
6			 Scholze,	Kerstin	Andrea,	Diplomkauffrau
					 Am	Dorfplatz	8,	01945	Grünewald,	26.12.1964
7   Sickert, Rico, Bauingenieur
					 Hauptstraße	18,	01945	Grünewald,	30.05.1978

Lfd. Nr. 3   Interessengemeinschaft Grünewald/Sella IGGS
1   Zschieschang, Christian, Angestellter
     Dorfstraße 14, 01945 Grünewald GT Sella, 29.04.1980
2   Jacobi, Stefan, Angestellter
     Dresdener Straße 10, 01945 Grünewald GT Sella, 15.10.1990
3   Altrichter, Enrico, Angestellter
     Dresdener Straße 14, 01945 Grünewald GT Sella, 12.12.1987
4   Höntsch, Matthias, Angestellter
     Dorfstraße 4, 01945 Grünewald GT Sella, 03.07.1983

Ruhland, 27.03.2019
gez. Konzack
Wahlleiter

Gemeinde Guteborn

Die Gemeindevertretung Guteborn fasste in ihrer Beratung am 
21. März 2019 folgende Beschlüsse: 
Beschluss Nr. 06/VI/02/19
Schließung des Jugendclubs Guteborn rückwirkend zum 
01.01.2019
Der Beschluss wurde angenommen.
Beschluss Nr. 06/VI/03/19
Satzung der Gemeinde Guteborn zur Umlage der Verbands-
beiträge	 des	Gewässerverbandes	 „Kleine	Elster	 –	Pulsnitz“	
Sonnewalde
Der Beschluss wurde angenommen.
Beschluss Nr. 06/VI/04/19
Verkauf der Waldfläche in der Gemarkung Guteborn, Flur 4, 
Flurstück 27
Der Beschluss wurde abgelehnt.

Satzung der Gemeinde Guteborn zur Umlage der 
Verbandsbeiträge des Gewässerverbandes 

„Kleine Elster - Pulsnitz“ Sonnewalde
Auf Grund der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg (BbgVerf) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. Dezember 2007 (GVBI. 1/07 , S. 286), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GVBI. 1/18, Nr. 37), des § 80 Abs. 2 des Brandenburgischen 
Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 02. März 2012 (GVBI. 1/12 Nr. 20), zuletzt geändert durch 
das 3. Gesetz zur Änderung wasserrechtlicher Vorschriften vom 
04. 12. 2017 (GVBl. I Nr. 28) und des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) für das Land Brandenburg in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBI. I S. 174), zuletzt 

geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 
(GVBl. 1/14 Nr. 32) hat die Gemeindevertretung Guteborn in 
ihrer Sitzung am 21. 03. 2019 folgende Satzung zur Umlage 
der Verbandsbeiträge des Gewässerverbandes „Kleine Elster-
Pulsnitz“	Sonnewalde	beschlossen:	

§1
Allgemeines

Die Gemeinde Guteborn ist auf Grund § 2 des Gesetzes über 
die Bildung von Gewässerverbände Pflichtmitglied des Gewäs-
serverbandes	„Kleine	Elster	-	Pulsnitz“	Sonnewalde	für	all	die-
jenigen Flächen im Gemeindegebiet, die nicht im Eigentum des 
Bundes,	des	Landes	oder	einer	sonstigen	Gebietskörperschaft	
stehen. Dem Verband obliegt innerhalb seines Verbandsgebie-
tes gem. § 79 Abs. 1 Nr. 2 Bbg Wassergesetz unter anderem 
die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung.

§2
Gegenstand der Umlage

(1) Die Gemeinde Guteborn erhebt kalenderjährlich eine Um-
lage, mit der die von ihr an den Gewässerverband „Kleine 
Elster	-	Pulsnitz“	Sonnewalde	zu	zahlenden	Verbandsbei-
träge sowie die bei der Umlegung der Verbandsbeiträge 
entstehenden Verwaltungskosten auf die Eigentümer bzw. 
Erbbauberechtigten derjenigen Grundstücke, die nicht im 
Eigentum der Gemeinde, des Bundes, des Landes oder einer 
anderen	Gebietskörperschaft	stehen,	umgelegt	werden.	

(2) Die Umlage wird als Jahresumlage erhoben. Die Umlage ent-
steht mit Beginn des Kalenderjahres, für das sie zu erheben 
ist, und wird nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides des 
Gewässerverbandes gegenüber der Gemeinde Guteborn 
festgesetzt. 

§3
Fälligkeit

Die Umlage wird einen Monat nach Bekanntgabe des Umlage-
bescheides gegenüber dem Umlageschuldner fällig. Auf Antrag 
kann dem Umlageschuldner die Zahlung der Umlage in Raten 
gewährt werden. 

§4
Umlageschuldner

(1)	Schuldner	der	Umlage	ist	derjenige,	der	zum	Zeitpunkt	der	
Entstehung der Umlage gemäß § 2 Abs. 2 Eigentümer eines 
Grundstücks im Gemeindegebiet ist. 

(2) Ist für ein Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, tritt der Erb-
bauberechtigte an die Stelle des Grundstückseigentümers. 

(3) Mehrere Umlageschuldner für dieselbe Schuld haften als 
Gesamtschuldner. 

§5
Umlagemaßstab

Bemessungsgrundlage für die Umlage ist die Fläche des Grund-
stücks	in	vollen	Quadratmetern	zum	Zeitpunkt	der	Entstehung	
der	Umlagepflicht	gemäß	§	2	Abs.	2.	

§6
Umlagesatz

Die Umlage je Quadratmeter der nach § 5 ermittelten Grund-
stücksfläche beträgt für das Kalenderjahr 2019    0,001065 EUR 
je Quadratmeter. 

§7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. 01. 2019 in Kraft.

Ruhland, den 22. 03. 2019

gez. Roland Adler 
Hauptverwaltungsbeamter
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Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 
für die Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde 

Guteborn am Sonntag, 26. Mai 2019
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 27.03.2019 für die 
oben bezeichnete Wahl folgende Wahlvorschläge zugelassen. 
Die Reihenfolge der Wahlvorschläge wurde bestätigt.
1.  Reihenfolge der zugelassenen Wahlvorschlagsträger
Lfd. Nr. 1 Wählergemeinschaft Guteborn WGG

2.  Reihenfolge der zugelassenen Bewerber
Lfd. Nr. 1 Wählergemeinschaft Guteborn WGG

1   Berner, Thomas, Bauingenieur 
     Arnsdorfer Straße 10, 01945 Guteborn, 26.08.1966
2   Pavlik, Ralf, Lehrer  
     Arnsdorfer Straße 24, 01945 Guteborn, 04.09.1968
3   Bellmann, Kay-Uwe, Flugzeugmechaniker 
					 Hauptstraße	91,	01945	Guteborn,	13.06.1974
4   Scholte, Jörg, Angestellter 
					 Hauptstraße	10,	01945	Guteborn,	01.06.1956
5   Gruszczynski, Klaus-Dieter, Rentner
					 Hauptstraße	96b,	01945	Guteborn,	18.06.1951
6			 Herbig,	Jenny,	Ergotherapeutin
     Kurzer Weg 19, 01945 Guteborn, 14.02.1986
7			 Matschke,	Daniela,	Diplombetriebswirtin
     Eichenweg 2, 01945 Guteborn, 17.03.1967
8   Bräunig, Emily, Auszubildende
     Arnsdorfer Straße 22, 01945 Guteborn, 18.03.1999
9   Zieschang, Detlef, Elektromeister
     Arnsdorfer Straße 6, 01945 Guteborn, 21.03.1958
10 Bradka, Danny, Mechaniker
 Schwarzbacher Straße 17, 01945 Guteborn, 11.01.1974

Ruhland, 27.03.2019
gez. Konzack
Wahlleiter

Informationen des Amtes, der Stadt Ruhland 
und der Gemeinden Hohenbocka, Hermsdorf, 

Schwarzbach, Grünewald und Guteborn

Amtsverwaltung

Neue Faltpläne des Amtes Ruhland
Die	2.	Auflage	des	Faltplanes	für	das	Amt	Ruhland	ist	nun	fertig	
und bei Interesse sind diese im Amt Ruhland, Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit, kostenfrei erhältlich. 
Ein besonderer Dank gilt allen Gewerbetreibenden, die sich 
durch ihre Werbung an der Finanzierung beteiligt und so eine 
Neuauflage ermöglicht haben.

Christian Konzack 
Amtierender Amtsdirektor  

Veranstaltungsplan 2019
der amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Ruhland: Stadt 
Ruhland	mit	GT	Arnsdorf,	Hermsdorf	mit	GT	Lipsa	und	OT	Jan-
nowitz, Schwarzbach mit GT Biehlen, Guteborn, Grünewald mit 
GT Sella, Hohenbocka Erreichbarkeit, Auskünfte, Nachfragen: 
Amt Ruhland, Öffentlichkeitsarbeit, Rudolf-Breitscheid-Str. 4, 
01945	Ruhland,	Tel.:	035752	3710,	Fax:	035752	2097,	E-Mail:	
oeffentlichkeitsarbeit@amt-ruhland.de
Stand: 15.03.2019

Ende der amtlichen Bekanntmachungen
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Langjährige Tradition
Die	Guteborner	Schulkinder	finden	bei	ihrem	jährlichen	Zampern	
herzliche Aufnahme im ortsansässigen Betrieb Vibro Services 
GmbH. 
Bei	Wiener,	Tee	und	Keksen	können	sich	die	fleißigen	Zamper-
kinder stärken und aufwärmen.
Dafür möchten wir herzlich danken und grüßen bis zum nächsten 
Jahr mit einem kräftigen…  Helau!

 

Ruhland

Informationen des Bürgermeisters
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,
es ist schon etwas unheimlich, wenn wir die ersten sonnigen 
Frühlingstage genießen und ich den Bürgermeisterbrief mit den 
Erinnerungen an die Jugendweihnachtsfeier beginne. Aber die 
Freude der Nachwuchskicker der SV Germania Ruhland 1910 
e.V. über die finanzielle Unterstützung möchte ich nicht uner-
wähnt lassen, denn verdient haben sie es sich allemal. 
Unsere	Ortsfeuerwehr	Ruhland	ließ	in	ihrem	Neujahrsempfang	
ihre	 verantwortungsvolle	Arbeit	Revue	passieren.	Das	 letzte	
Jahr war eine echte Herausforderung, hoffen wir auf kommende 
ruhige Sommermonate. 
Nur	wenige	Tage	später	 feierten	dann	unsere	Karnevalisten	
ihr 50. Vereinsjubiläum. Prominente Gäste, treue Helfer und 
Sponsoren,	 sowie	 befreundete	 Vereine	wurden	 zur	Gala-
Festveranstaltung eingeladen.  
Was sind schon 50 Jahre, wenn man den 103. Geburtstag fei-
ern darf! Welche Lebenserfahrungen, Höhen und Tiefen liegen 
hinter der Jubilarin, Frau Gertrud Sauerwald. Mit Lebensfreude 
und Humor gestaltet sie ihren Lebensabend und freute sich 
über die auch von mir überbrachten  Glückwünsche und Grüße. 
Am 22. 02. 2019 folgte ich einer Einladung von unserer Schul-
leiterin Frau Nora Otto zur symbolischen Übergabe einer neuen 
IT-Ausstattung für unsere Schule. 
Die finanziellen Mittel für die Neuanschaffung stellte das Land 
Brandenburg nach der erfolgreichen Ausschreibung unserer 
Schule zur Verfügung. 
Während des Treffens wurde auch darauf aufmerksam gemacht, 
dass das der gewachsene Platzbedarf (mehr Klassenzimmer) 
eine enorme Herausforderung für die kommenden Jahre wird. 
Am	26.	02.	2019	besuchte	ich	mit	Frau	Tatan	(Löwen-Apotheke	

Ruhland) das  neu erbaute Seniorenheim.  Ein sensibles Thema 
ist die ärztliche Betreuung. Über einen dringenden Nachholbe-
darf waren wir uns gemeinsam mit Frau Tatan einig.
Viele	weitere	Veranstaltungen	folgten.	Beispielhaft	unterstützte	
unser	DRK	Ortsverein	 die	Arbeit	 des	 „Weißen	Ring“.	Diese	
Organisation	 steht	 Kriminalitätsopfern	 zur	 Seite,	 die	 nach	
traumatischen Erfahrungen oft allein gelassen werden. Am 
28. Februar ging es um das Thema der Zivilcourage. Eine gut 
angenommene Veranstaltung. 
Am selben Tag folgte ich auch einer Einladung zum Thema der 
Hochwasserproblematik	 ins	Zollhaus	Ruhland.	 Für	Ruhland	
interessant war die Information, dass Ende 2019 mit einer 
Machbarkeitsstudie	mit	 dem	Teilprojekt	Deichrückverlegung	
am Sieggraben begonnen wird. 

Nahtlos reiht sich der März in die Ereignisse ein. Unsere Freiwil-
lige	Feuerwehr	Arnsdorf	begann	mit	ihrer	Jahreshauptversamm-
lung. Für die sehr gute Arbeit in den letzten Jahren, vor allem auch 
die hervorragende Jugendarbeit, von der die Organisatoren mit 
Stolz  in ihrer  Präsentation berichteten, erhielt der Verein eine 
finanzielle Unterstützung aus dem Bürgermeisteretat. 
Gern folge ich immer wieder den Einladungen unserer Senio-
ren. Anlässlich des Frauentages gab es unter Leitung von Frau 
Thürmer eine gesellige Runde. Interessiert und dankbar nutzten 
die Anwesenden die Runde für einen regen Informationsaus-
tausch.  Anstatt sonst üblicher Blumengrüße gab es an diesem 
Nachmittag	Kaffee	und	Kuchen,	vom	Bürgermeister	spendiert.
Mit dem Bahnhofsumbau geht es nun zügig weiter. Immer 
wieder	gibt	es	Sperrungen	oder	zu	meisternde	Nebeneffekte.	
Auch	der	Umbau	des	Parkplatzes	geht	voran.	Als	Ziel	wird	das	
Jahresende 2019 anvisiert. Für das immer wieder genannte 
Toilettenproblem	gibt	 es	 zurzeit	 keine	Lösung,	 jedoch	 ist	 es	
noch	nicht	„ad	acta“	gelegt.	
Auch das Thema Verkehrsführung in der Innenstadt wird uns 
weiter	beschäftigen,	um	eine	optimale	Lösung	zu	sichern.	
Ende März  traf sich der 1. Vereinsstammtisch des neuen Jahres  
in den Räumlichkeiten des Männergesangsvereins 1869 Ruh-
land e.V. Frau Erb, von der ENVIA stellte den Anwesenden die 
Sponsoring	Fibel	der	ENVIA	vor,	die	von	allen	Vereinen	genutzt	
werden	 kann.	Unterstützt	werden	gemeinnützige,	 sportliche,	
kulturelle oder künstlerische  Projekte mit Öffentlichkeitswirkung. 
Auch	 kleine	 „Bau“vorhaben	 	 benötigen	 in	Ruhland	 ihre	Zeit.	
Für die erste Ruhlander Sitzbank vom Projekt „Mehr Bänke 
für	Ruhlands	Innenstadt“	gab	es	am	18.	03	2019	endlich	eine	
Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Nun kann die 
vom	Verein	„Wir	für	Ruhland	e.V.“	komplett	finanzierte	Sitzbank	
mit Unterstützung des Bauhofes aufgestellt werden.
Zwei Ruhlander Vereine, der CVJM-Ruhland und Verein-t im 
Zollhaus,	planen	den	Bau	eines	Familienzentrums	in	der	alten	
Kegelbahn	auf	dem	Zollhausgelände,	mit		Abenteuerspielplatz	
auf der umliegenden Grünfläche. Mit den zuständigen Stellen 
geprüft	wird	außerdem	die	Integration	von	Betreuungsplätzen,	
um	die	 angespannte	Kita-Situation	 in	Ruhland	 zu	entlasten.	
Erste finanzielle Hürden wurden gemeistert, jedoch benötigt 
das Projekt weitere Unterstützer. 

Für den Terminkalender: 
 21. 04. 2019 Ostersingen am Ruhlander Brunnen / Gemisch-

ter Chor Ruhland 
 11. 05. 2019 Tag der offenen Tür 
 Gut Wehr der freiwilligen Feuerwehr Ruhland und 145-jäh-

riges Bestehen
 18. 05. 2019  20. Bürgermeister Radtour 
 um 9.00 Uhr / FFW Ruhland
 21. 05. 2019  Stammtisch der Gewerbetreibenden von Ruh-

land und Arnsdorf. (Ideen für eine Marktsatzung entwickeln, 
um unseren Wochenmarkt attraktiver zu gestalten und um 
eine	 „Parkkarte“	 für	 unsere	Gewerbetreibenden,	 die	 ihre	
Arbeit in Ruhland vereinfachen soll.)

Grundschule Guteborn    
Schulstraße 4

01945 Guteborn
Tel.: 035752/5132
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Liebe Leser/innen, mit diesen Zeilen verabschiede ich mich 
bei Ihnen.
Meine 5-jährige Amtszeit geht dem Ende zu und Neuwahlen 
stehen	vor	der	Tür.		Mit	eigenem	hohem	Anspruch,	als	Ruhlan-
der für Ruhland und seinem GT Arnsdorf etwas zu bewegen, 
machte ich mich auf den Weg und war in diesem Sinne stets 
unterwegs. Ich bedanke mich bei allen Mitbürger/innen, die mir 
während meiner Amtszeit interessiert und hilfreich mit Wort und 
Tat zur Seite standen.

Mit den herzlichsten Grüßen
Ihr Bürgermeister im Ehrenamt
Uwe Kminikowski

Treffpunkt Bibliothek
Liebe Leser,
die Gartensaison ist eröffnet im Garten und in der Bibliothek. Mit 
vielen	Fachbüchern	macht	es	Spass,	den	Garten	zu	bearbeiten,	
umzugestalten oder einfach zu geniessen.
Folgende Bücher erleichtern ihnen dabei die Arbeit.
Brookes,	Jojn	Der	eigene	Garten	-	richtig	geplant	und	gestal-
tet. Der Garten ist ein wichtiger Lebensraum. Dieses Buch 
gibt fachkundige Ratschläge für Planung, Düngung, Mauern, 
Treppen	usw.
Boisset, Caroline  -  Blühende Mauer Kletternde Gärten. Mit 150 
Pflanzenporträts,	die	sich	besonders	für	die	Senkrechte	eignen.
Kübelpflanzen	für	Haus	und	Garten;	Ratgeber	zur	Handhabung	
von Pflanzgefäßen, Hängekörben und Blumenkästen.
 
Ein frohes Osterfest mit vielen 
bunten Eiern und tollen 
Sonnenschein wünscht Ihnen

Gabriele Bräuer
Bibliothek Ruhland, 
Güterbahnhofstr. 1a, 
01945 Ruhland
Tel.: 035752-2135, 
Email:	bibliothek-ruhland@gmx.de

Vereinsmitteilungen 

DRK - Kleiderkammer
Die Kleiderkammer in der Dresdener Straße ist jeden Mittwoch 
von 15 - 17 Uhr geöffnet. 

gez. Brigitte Gärtner
Vorsitzende

Termine Blutspende
am 25. Mai 2019 in der Zeit von 09.00 bis 12.00 Uhr 
am 31. Mai 2019 in der Zeit von 15.00 bis 19.00 Uhr
in der Geschwister-Scholl-Oberschule Ruhland, Dresdener 
Str. 9

Verkehrsteilnehmerschulung
Die nächste Verkehrsteilnehmerschulung findet am Mittwoch, 
den 12. Juni 2019 ab 18.00 Uhr im Schulungsraum der Freiwil-
ligen Feuerwehr in Ruhland, Ortrander Straße statt. 

Neues vom Förderverein
Am 22.03.209 hat der Förderverein ein Bücherfest veranstaltet. 
Zum Start gab es Kaffee und Kuchen und leckeres Obst. Das 
Obst	hat	Herr	Vetter“	unser	Gemüsemann“	gesponsort.	So	gut	
gestärkt	ging	es	ans	Lesen.	„Der	Bücherfresser“	war		unsere	
erste	Geschichte,	viele	weitere	spannende	folgten.	Nach	dem	
Lesen gab es ein reichliches Bastelangebot. Und bei dem tollen 
Wetter konnte der Aussenbereich zum Start von selbstgebas-
telten Fliegern genutz werden. Alle Teilnehmer hatten einen 
schönen Nachmittag und freuen sich auf das nächste  Fest.
Ein großes Dankeschön allen Helfern.

Euer Förderverein Miteinander - Füreinander                

Jetzt stehen mal Männer im Fokus - 
es muss nicht nur Sport sein

Wo gibt’s das noch – Männer in geselliger Runde, ein Getränk 
ist in der Regel mit dabei, es wird manchmal auch etwas lauter, 
alle	„sagen“	das	gleiche	und	jeder	hat	Freude	an	der	Sache?	
– In einem Chor, genauer in einem Männerchor, noch genauer 
im Männergesangverein 1846 Ruhland!
Da	muss	nicht	jeder	der	perfekte	Sänger	sein	–	durch	Übung	
wird an der Stimme gefeilt bis der Ton richtig getroffen wird.
Natürlich	wird	auch	gelacht,	über	Persönliches	gesprochen	oder	
Meinungen ausgetauscht.
Im Verein wird nicht nur gesungen. Geselligkeit, Ausflüge und 
Aktivitäten (auch mit den Partnerinnen) bereichern die Freizeit. 
– Also eine tolle Sache. 
ABER: Die 1846-er starten einen Hilferuf!
Über 170 Jahre singen Männer aus Ruhland und Umgebung im 
Verein.	Kaiserreich,	Weimarer	Republik,	Naziregim	und	Sozi-
alismus konnten ihm nichts anhaben. Zwei Weltkriege wurden 
überstanden.- Der Chor war immer singe fähig. Und nun?
Der Altersdurchschnitt steigt, sangesfreudige Männer werden 
seltener, der Nachwuchs fehlt in allen Stimmlagen. Also Männer, 
wer Lust hat ist eingeladen und gern gesehen.
Man(n)	 kann	 ja	 erst	mal	 zum	Schnuppern	 vorbei	 kommen.	
Geprobt	wird	jeden	Mittwoch	von	19	bis	21	Uhr	im	„Stern“	in	
Ruhland.  Der erste Schritt kostet manchem vielleicht etwas 
Überwindung, aber wenn man dann dabei ist, wird das Singen 
zu einer tollen Sache.
Übrigens: Zu hören sind wir auch bald wieder. Am Sonnabend, 
dem 11. Mai gibt es um 17 Uhr in der Kirche von Ruhland ein 
Frühlingskonzert. Schon jetzt sind dazu alle eingeladen.
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Moltkemonument am Geschwister-Scholl-Weg
(ehem. Prinzess-Luisen-Weg)

Der	Verein	für	„Heimatpflege	1889	Ruhland/Oberlausitz	e.V.“	
plant	im	Frühjahr	2019	die	Fertigstellung	der	Restaurierungsar-
beiten des Moltkemonuments im ehemaligen Prinzess-Luisen-
Weg in Ruhland.
Das	Denkmal	wurde	1893	zum	Gedenken	an	den	preußischen	
Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke errichtet. Dieser hatte 
einen maßgeblichen Anteil an den Siegen Deutschlands in den 
drei Einigungskriegen im 19. Jahrhundert.
Das	Moltkemonument	wurde	in	unserer	Stadt	ursprünglich	1893	
am Ende der damaligen Moltke-Allee (heutige Fischerstraße) 
aufgestellt. Im Jahr 1938 wurde dieses bedingt durch den Bau 
der	Autobahn,	hinter	den	Sportplatz	auf	ein	Stufenpodest	umge-
setzt. Nach dem Kriegsende 1945 verschwand das Bronzerelief 
mit dem Porträt des Generalfeldmarschalls Moltke und die Kugel 
am oberen Teil des Gedenksteins.
Nun wurde die inzwischen wiedergefundene Kugel auf dem 
Denkmal angebracht. Anschlie-ßend sollen in den nächsten 
Wochen das neu angefertigte Moltkerelief befestigt und der 
Sandstein des Denkmals überarbeitet werden. 
Auch die sich um das Objekt befindlichen Grünanlagen werden 
verschönert und die Sitzbänke erneuert.
Gerne	nehmen	wir	Spenden	entgegen	für	die	Umsetzung	dieses	
Objektes, welches noch finanzielle Mittel erfordert.

Spendenanschrift:	
Verein	für	Heimatpflege	1889	Ruhland/Oberlausitz	e.	V.
Bankverbindung: Volks- und Raiffeisenbank Lausitz e. G. 
IBAN: DE92 1806 2678 0007 3364 03
Die	Spendenbescheinigungen	sind	beim	Vereinsvorsitzenden	
Herrn Pfennig Tel. 035752 - 30052 erhältlich.      

Arne Koßlick    
Heimatverein Ruhland                       
                                                             

Das noch unsanierte 
Moltkemonument im 
August 2018.

Ferienaktion für Tschernobylkinder aus Weißrussland
Auch im Sommer 2019 lädt der Tschernobylkinder-Hilfeverein 
Großkmehlen e.V. Kinder aus den noch immer belasteten 
Regionen	in	Belarus	ein.	Eine	Gruppe	von	voraussichtlich	16	
Kindern und 3 Betreuern wird vom 06.06. bis 28.06.2019 in 
unsere Region nach Südbrandenburg eingeladen. 
Untergebracht werden unsere jungen Gäste wie in den zurück-
liegenden Jahren wieder im evangelischen Gemeindehaus in 
Frauendorf.	Hier	finden	sie	nahezu	optimale	Bedingungen	vor.	
Unmittelbar neben dem ev. Gemeindehaus befindet sich ein sehr 
schöner	Spielplatz	der	Gemeinde	Frauendorf.	Sport,	Spiel	und	
viel Bewegung bei gesunder Luft sind garantiert. 
Natürlich benötigen wir zur Betreuung der Kinder erneut viele 
Helfer;	 im	Haus	selbst,	zum	Beispiel	 für	die	Zubereitung	der	
Mahlzeiten. 
Die gesundheitliche Betreuung unserer jungen Gäste ist obers-
tes Gebot. Ärzte und Zahnärzte in unserem Umfeld untersuchen 
und behandeln die Kinder kostenlos. 
Hierfür	 suchen	wir	aber	wieder	FahrerInnen	mit	privat-PKW.	
Auch für die Fahrten in die Sächsische Schweiz, nach Berlin 
oder	den	Spreewald	sind	Betreuer	notwendig.
Gesucht werden außerdem Gasteltern für die Gastelternwo-
chenenden vom 14.06. – 18.06. und vom   21.06. – 23.06.19.
Der Begrüßungsabend mit Grillfest soll gleich am 06.06. nach 
der Ankunft der Kinder ab 18.00 Uhr stattfinden. Das Abschluss-
fest	ist	für	den	23.06.	geplant.	
Einer	der	Höhepunkte	der	diesjährigen	Ferienaktion	wird	ein	
Konzert der Kinder am 18.06.um 18.00 Uhr in Folklorekleidung in 
der evangelischen Kirche zu Lindenau sein mit anschließendem 
Abendessen im Pfarrgarten.
Die Kinder stellen ihre Heimat mit Liedern und Tänzen vor und 
sagen so Dankeschön für die schöne Zeit, die sie hier erleben.
Wer sich also in die Betreuung der Kinder wie oben angeführt 
einbringen will, ist herzlich willkommen. Bitte nehmen Sie 
rechtzeitig	Kontakt	 auf	 zu	Absprachen	mit	 der	Grundschule	
AM SCHLOSS in Großkmehlen unter Tel.  035755 375 oder zu 
Martina Lorenz (mobil 01621640223). Wenn Sie uns finanziell 
helfen	wollen	 sind	wir	 dankbar	 für	Spenden	unter	 folgender	
Bankverbindung DE10180550003071007760 bei der Spar-
kasse Niederlausitz.
Wir freuen uns auf die Kinder aus Weißrussland.

Für den Tschernobylkinder-Hilfeverein e. V.
Hubert Pfennig

Zum 23. Mal - Osterbrunnen-Singen in Ruhland
Zum diesjährigen Ostersingen lädt der Gemischte Chor Ruhland 
e.V. am Ostersonnabend 14.30 Uhr vor dem geschmückten 
Brunnen	auf	dem	Marktplatz	Ruhland	ein.	Dieser	Brauch	wurde	
1997 erstmalig in Ruhland und im Land Brandenburg eingeführt 
und seitdem flechten fleißige Mitglieder und Helfer des Gemisch-
ten Chores Ruhland e.V. die 25 m Ranke und verzieren sie mit 
bunten Ostereiern. Natürlich gehört es sich für einen Chor, den 
Frühling auch mit einigen Liedern zu  begrüßen - und der Chor 
würde sich über viele Zuhörer freuen. Auch Mitsängerinnen und 
-sänger werden noch gesucht, vielleicht lassen sich ja auch 
einige Leser und Zuhörer zum Mitmachen begeistern? Nicht 
umsonst ist das Motto des Chores „Singt im Chor, fröhlich soll 
es	klingen,	Freude	wird	es	bringen!“
Das	Hotel	„Stern“	bietet	danach	Kaffee	und	Kuchen	an,	auch	
auf	dem	Marktplatz	soll	es	eine	kleine	Versorgung	geben.
Der	Chor	probt	 jeden	Montag	19.00	Uhr	 im	Saal	des	Hotels	
„Zum	Stern“,	Markt	7,	Ruhland.	

Wilhelm Zimmerling

NACHRUF

Am 26. Februar 2019 verstarb unser Heimatfreund

Reiner Bilz

Reiner Bilz gehörte zu den Wiederbegründern unseres 
Vereins. Mit seinem umfangreichen und fundierten 
Wissen sowie seinem steten Einsatz hat er den Hei-
matverein jahrzehntelang unterstützt.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Verein	für	Heimatpflege	1889	Ruhland/Oberlausitz	e.V.



24 Amtsblatt für das Amt Ruhland Nr. 01/19

„Haus der Mode“ Berliner Straße 18
Neben dem denkmalgeschützten Gebäude der ehemaligen 
Buchdruckerei	in	Ruhland	befindet	sich	das	„Haus	der	Mode“,	
das eine interessante und wie Ruhland selbst auch bewegte 
Geschichte birgt. Vor 1913 waren die Häuser für den ganzen 
Ort durchnummeriert, Straßennamen wie Senftenbergische 
Gasse	(später	Berliner	Straße)	dienten	der	Orientierung	und	
waren daher in den alten Registern nicht und in Karten nicht 
immer eingetragen.  

Die Hausnummern der jetzigen Berliner Straße 18 wechselten 
im Lauf der Jahre mehrmals: 
			1783	bis	1913	Hausnummer	20	(„Senftenbergische	Gasse“)
   1913 bis 1936 Hausnummer 17
   ab 1936 Hausnummer 18
Nach der Chronik stieg der sächsische König August der Starke 
einmal dort ab. Beim Stadtbrand vom 24. August 1768 brannte 
das Haus des ehemaligen Bürgermeisters Johann Christian 
Spahn	(†	1765)	nieder.	1769	erwarb	Christian	Gottlieb	Schnei-
der das Grundstück von den Erben und baute dort ein großes, 
für	 damalige	Verhältnisse	 luxuriöses	Wohnhaus.	Es	 handelt	
sich um eine weit verzweigte Familie mit vielen Angehörigen 
gleichen Namens und Vornamens, der (auch durch die hohe 
Kindersterblichkeit	und	die	parallelen	Familienzweige)	sogar	in	
einer Generation mehrfach vergeben wurde. Sein Vater, er selbst 
und	später	sein	Sohn	waren	Fisch-	und	Aalhändler.	Die	Fischer-
Innung war in Ruhland bedeutend, Elster-Fische wurden viel nach 
Dresden verkauft, wo es 1722 sogar ein eigenes Haus für die 
oftmaligen Aufenthalte dort gab. Christian Gottlieb war von 1793-
1811 Bürgermeister, sein Sohn Christian Gotthelf von 1811-1816. 
Das auffallende Ruhlander Wohnhaus in der Zugangsstraße 
zum Markt war dann auch Plünderungen in Kriegswirren („dem 
ersten Ansturm der Soldateska”) ausgesetzt. Nach Familienüber-
lieferung wurde Christian Gotthelf einmal bis Bautzen als Geisel 

mitgenommen, und die Stadt 
löste ihn aus. Die Erträge der 
Fischerei gingen zurück und 
der Fischhandel brach ein, 
als zum Schutz vor Hoch-
wassern die Schwarze Elster 
begradigt	(„reguliert“)	wurde.	
Nach den Auswirkungen von 
Bränden und Kriegen, mit 
denen die Familie wie auch 
andere Ruhlander Bürger 
fertig werden mussten, brach 
plötzlich	eine	wirtschaftliche	
Grundlage weg.

Bürgerbrief 
ausgefertigt 1844           
für Christian Gotthelf 
Schneider jun.

Christian Gotthelf begründete daraufhin 1819 ein Lebensmittel- 
und	Kurzwaren-	(„Kolonialwaren“,	auch	Stoffe)-Geschäft.	Die	
1830 gegründete Zweigstelle der Oberlausitzer Provinzial- und 
Nebensparkasse	war	zuerst	in	der	Apotheke,	seit	1833	in	sei-
nem	Haus.	Geschäftsführer	 („Rendant“)	war	zuerst	Christian	
Gotthelf	jun.	und	das	Amt	wurde	später	vom	Vater	auf	den	Sohn	
weitergegeben. Christian Gotthelf jun. ließ dann auch 1850 das 
Haus abreißen und von seinem Vetter, dem Baumeister und 
späterem	Baurat	Herschenz	(auch	Vetter	der	Apothekers-Frau	
Wesenberg, geb. Schneider) das jetzige Haus bauen. Das Ge-
schäft ging dann an seinen Sohn Ernst Schneider, der es ganz 
auf	reines	Textilgeschäft	umstellte,	und	später	an	dessen	ersten	
Sohn Curt (Christian Gotthelf Bernhard Curt). Ernst Schneider 
baute	 1888	 das	Seitengebäude	 und	 einen	Treppenturm	 im	
Hof. Unten wurde verkauft, darüber war die Konfektion. Er war 
1914-1918 Bürgermeister, trotzdem fast ständig an der Front 
und wurde 1919 Ehrenbürger. Nach der Inflation wurde 1926 
in bescheidenem Maße umgebaut. Von einer schweren Kriegs-
verletzung	erst	1936	durch	eine	Operation	geheilt,	wurde	Ernst	
Schneider 1939 wieder als Offizier eingezogen. Zwischenzeitlich 
wurde das Geschäft aufgegeben und als Lagerraum vermietet: 
im Krieg an das BRABAG-Werk Schwarzheide, danach an die 
Firma Trautmann und Muschter, dann an die Konsumgenos-
senschaft	(wieder	mit	Textil-Verkauf).	
Daten der erwähnten Besitzer aus der Familie Schneider 
•		 Christian	Gottlieb	Schneider	1742-1811	
   (Bürgermeister 1793-1811)
•		 Christian	Gotthelf	Schneider	1777-1847	
   (Bürgermeister 1811-1823)
•		 Christian	Gotthelf	Schneider	1807-1877
•		 Ernst	Schneider	1850–1923	(Bürgermeister	1914–1918)
•		 Curt	Schneider	1884–1969	(Christian	Gotthelf	Bernhard	Curt)
•		 Margarete	Schneider	geb.	Schwahn,	1891–1987
•		 Kinder	von	Curt	und	Margarete:
	 Julius	Schneider	(Domprediger	in	Berlin)	
 Christa geb. Schneider
 Annerose Schneider (tätig an der Humbold-Universität
 Berlin, wohnte Ilsestr. 4a)

Eine Grabtafel befindet sich heute noch auf dem Ruhlander 
Friedhof an der Mauer neben dem Eingang.
Jüngste Geschichte: Die jetzige Inhaberin Gerda Allewohl lernte 
1967 in der Konsum-Verkaufsstelle Haus der Dame und kaufte 
das Gebäude 1992 von den Erben der Annerose Schneider. 
Seit Ausbau und Eröffnung am 4. Oktober 1994 ist das Haus 
der Mode (wieder) Damenmode-Fachgeschäft. 
Der Verfasser dankt herzlich Frau Gerda Allewohl für die Über-
lassung von Unterlagen der Familie Schneider (Berliner Str. 18), 
für mündliche Überlieferungen und die Veröffentlichungsge-
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nehmigung.	Kopien	dieser	Unterlagen	sind	in	der	Akte	Zeitge-
schichtliche Sammlungen von Ruhland II, Amtsarchiv Ruhland.
Ebenfalls gebührt Herrn Steffen Ziegert Dank für die Möglichkeit, 
in seinem Archiv vorliegende Recherchen im Brandkataster 
(Bautzen, ab 1763) und Grundbuchamt (Calau, ab 1865) sowie 
in den Kirchenbüchern zur Familiengeschichte Schneider zu 
nutzen.

Wilhelm Zimmerling

Die Sängerinnen und Sänger der MichaelisChöre e.V. laden zu 
einem Frühlingskonzert am 5. Mai, 17.00 Uhr in die evangelische 
Kirche Ruhland herzlich ein.

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
Aber sie kommen immer wieder, die Schwalben, wenn man 
ihnen den Lebensraum lässt, den sie benötigen, um zu brüten 
und ihre Jungen groß zu ziehen. 
Daß dies in der heutigen Zeit für sie immer schwieriger wird, 
weiß	der	geschätzte	Leser.	Schwalbennester	an	frisch	geputzten	
Häuserwänden sind nicht gern gesehen. So geschehen auch 
in Ruhland. Dort wurden sogar Nester entfernt, in denen schon 
erfolgreich gebrütet wurde. Gemäß Bundesnaturschutzgesetz 
sind	alle	 europäischen	Vogelarten	 inklusive	Stadttauben	be-
sonders geschützt. Ihre Nester und Gelege zu zerstören und 
die Elterntiere im Brutgeschäft zu belästigen, ist verboten, d.h. 
man begeht eine Straftat!
Was tun? Die Übeltäter anzeigen oder besser Überzeugungsar-
beit leisten? Ob das fruchtet? Was ist ein Schwalbennest gegen 
eine saubere Häuserwand? 
Der Naturschutzbund unterstützt alle Bürger, die sich um die 
Ansiedlung von Schwalben bemühen ideell mit einer Urkunde 
und	einem	Schild	mit	dem	Titel:	„Schwalben	willkommen“.	Das	
wäre der beste Weg – mit etwas Toleranz diesen liebenswerten 
Sommergästen z.B. mit konfektionierten Nestern, die für 20-30 
€ erworben werden können, das Leben und Weiterleben zu 

erleichtern. Viele Bürger machen dies auch ohne diese Wert-
schätzung, weil sie es für selbstverständlich halten, Tieren, die 
dem	Menschen	folgen	(sogenannten	„Kulturfolgern“)	zu	helfen,	
sie gehören ja dazu!
Im Gegensatz zu den Rauchschwalben (siehe Abb.1), die gerne 
in Ställen nisten, sind Mehlschwalben (siehe Abb.2) Kolonie-
brüter. Sie brüten gern in größerer Zahl nebeneinander und 
benötigen	dementsprechend	Platz,	ihre	Nester	anzubringen.
Auch das  Aufstellen eines Schwalbenhauses bietet diesen 
kleinen Flugkünstlern diese Möglichkeit. Solch ein Domizil 
(siehe	Abb.	3)	ist	nun	für	Ruhland	geplant.	Mit	Unterstützung	
und viel Engagement des NABU e.V. wie auch des Amtes und 
der Stadt Ruhland wird bis Ende März 2019 ein Schwalbenhaus 
(Fa. Bio Clean GmbH, Altenburg) am Ende der Heinrich-Heine-
Str. aufgestellt sein. Die Finanzierung erfolgt über die Stiftung 
Naturschutzfonds Brandenburg. Außer den Mehlschwalben 
werden	auch	Fledermäuse,	 andere	Vogelarten	 z.B.	Sperling	
und Star, als auch mal ein Hornissenvolk Wohnung finden. Das 
Haus ist mit konfektionierten Nestern ausgestattet, die auch 
gerne angenommen werden. 
Sicher	wird	das	Schwalbenhaus	ein	„Hingucker“	für	Spaziergän-
ger, die durch den Geschwister-Scholl-Weg auf die Heinrich-
Heine-Str. gelangen und für Schulkinder, zumindest für Zeit der 
Brutsaison	von	Anfang	Mai	bis	Ende	September.
Wer als Schwalbenfreund eine Urkunde und Plakette „Schwal-
ben	willkommen“	erwerben	möchte	oder	Fragen	zum	Schwal-
benschutz bzw. zum Naturschutz hat, wendet sich bitte an den 
NABU	Senftenberg	e.V.	(https://www.nabu-senftenberg.de).
Allen Beteiligten gilt nochmals unser besonderer Dank!

Barbara	Seidl-Lampa	und	Dr.	Michael	Dusche
(Initiatoren des Projektes)

Firma Bio-Clean GmbH

Mehlschwalbe 
(Delichon urbicum),
https://de.wikipedia.org/
wiki/Mehlschwalbe

Rauchschwalbe 
(Hirundo rustica),
https://de.wikipedia.org/
wiki/Rauchschwalbe
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175 Jahre CVJM weltweit und wir feiern mit

Am 6. Juni 1844 gründete der Engländer George Williams, 
zusammen mit ca. 10 anderen Männern, den ersten CVJM in 
London. 
Viele junge Männer zogen damals im Zuge der Industrialisierung 
in	 die	 britische	Hauptstadt.	Ohne	 entsprechende	 Lebenser-
fahrung und soziale Bindungen, gerieten viele dieser jungen 
Männer	in	existentielle	Schwierigkeiten.	Dem	wollten	die	Männer	
rund um George Williams etwas entgegensetzen. 
Was damals ganz klein begann, ist heute die weltweit größte 
Jugendorganisation.
Vielleicht	kennt	der	ein	oder	andere	das	Lied	„YMCA“	von	den	
Village	People	und	weiß	gar	nicht,	dass	sich	dahinter	der	CVJM	
verbirgt.
Diesen	Impuls	wollen	wir	als	CVJM-Bewegung	in	Deutschland	
aufgreifen, uns mit unserer Geschichte auseinandersetzen, ein 
Zeichen der gegenseitigen Verbundenheit und des gesell-
schaftlichen Engagements setzen. 
Kein Mega-Event, kein großes zentrales Festival, sondern viele 
kleine Partys am 6. Juni 2019 werden zusammen zu EINER 
großen unvergesslichen Geburtstagsfeier. Persönliche 
Begegnungen vor Ort	werden	im	Mittelpunkt	stehen	–	so	wie	
es von Anfang an der CVJM-Bewegung gewesen ist. 
Wir nutzen die Chance und laden als CVJM Ruhland e.V. in  
Kooperation mit der Kirchengemeinde Ruhland unsere 
Freunde, Bekannten, Verwandten, Nachbarn, Kollegen u.a.  
ein. 
Ziel ist es bei unserer Party über den CVJM und sein Anliegen 
zu berichten, Menschen für unseren Dienst an der jungen 
Generation	zu	begeistern,	mit	ihnen	ins	Gespräch	zu	kommen	
und auch unsere Pläne mit dem neuen CVJM Jugendhaus in 
Ruhland der Öffentlichkeit zu offenbaren.

Deshalb startet unsere Geburtstagsfeier auch im CVJM 
Haus, in der Berliner Straße 12 in Ruhland um 16:00 Uhr und 
endet gegen 21:00 Uhr in der Kirche in Ruhland. Kommen 
Sie vorbei und machen sie sich selbst ein Bild!

Nähere	Programminformationen	folgen	ab	Ende	April	per	Flyer	
und	auf	unserer	Homepage	www.cvjm-ruhland.de

Nele Schmidt
CVJM – Jugendreferentin

Kinderzampern in Arnsdorf
52	Kinder	in	4	Gruppen	zogen	am	17.	Februar	frohgelaunt	durch	
das Dorf und möchten auf diesem Weg ein großes Dankeschön 
allen Einwohnern sagen, die den Tag mit vielen Süßigkeiten, 
Geldzuwendungen und liebevoll gebackenen und gekochten 
speisen	so	erfolgreich	gemacht	haben.	Sogar	der	Weihnachts-
mann hat mit einem Brief und einer großzügigen Gabe in die 
Klingelkasse	an	die	Kinder	gedacht.	Von	dem	erzamperten	Geld	
können wieder viele Feste gefeiert werden, wie Kinderfasching, 
Ostern und das Zelten im Sommer. Im Herbst gibt es dann 
noch eine Fahrt ins Tobeland. Alle Kinder mit ihren Eltern oder 
Großeltern sind zu den Festen herzlich willkommen!

i. A. Juliane Ullbrich
Kinderclub 

20 Jahre Mühlentag in Arnsdorf
Der Mühlenstandort in Arnsdorf besteht etwa 400 Jahre. Durch 
einen Kaufvertrag ist belegt, dass diese Mühle seit 1797 im Be-
sitz der Familie Hoffmann ist. Die heutigen Gebäude sind aber 
etwa in den Jahren 1864 bis 1870 errichtet worden. Zur Getrei-
demühle gesellten sich auch ein Sägewerk und eine Ölmühle. 
Für diese Gewerke waren drei Wasserräder vorhanden. Die 
Wasserräder verrotteten im Laufe der Zeit. Durch die techno-
logische Entwicklung war eine Rentabilität nicht mehr gegeben. 
Der Mahlbetrieb wurde 1959 durch den Verbot der damaligen 
Behörden	ausgesprochen.	Als	Ausgleich	durften	wir	kurze	Zeit	
Mischfutter für die BHG herstellen. Durch die LPG-Gründung 
in	Arnsdorf	wurde	etwas	später	dann	Saatgetreide	eingelagert.	
Auch diese Nutzung war nicht von langer Dauer. 
Das der Mühlenstandort aber als solcher erkennbar bleibt, wurde 
durch meine Person und meinem Cousin ein neues Wasser-
rad errichtet. Dieses hatte aber auch keinen ewigen Bestand, 
es brach die Welle, die wir aus dem eingefallenen Sägewerk 
in der Herschenzmühle bergen konnten. Nach erfolgreicher 
Veränderung	und	Reparatur	am	Wasserrad	durfte	jedoch	über	
viele Monate kein Wasser nach Ruhland geleitet werden. An 
der Schulküche und in der Fischerstraße wurden über das 
Schwarzwasser neue Brücken errichtet. Die Lebensdauer eines 
Wasserrades hängt von seiner Bewirtschaftung ab, das heißt, 
es sollte immer in Bewegung bleiben und das möglichst nass. 
Das nun von meinem Sohn Rick, in Verbindung mit einem Müh-
lenbauer aus Riesa, gebaute neue Wasserrad wurde auf die alte 
Welle	komplett	aus	Holz	errichtet.	Dieses	kann	30	bis	40	Jahre	
alt	werden.	Voraussetzung	dafür	ist,	dass	dieses	eine	entspre-
chende Pflege erhält und immer Wasser zur Verfügung steht. 
Der Mühlentag wird bundesweit am Pfingstmontag begangen, 
da durch die Kraft des Wassers oder des Windes die ersten An-
triebe	für	Maschinen	entstanden.	Erst	später	kamen	Dampfkraft	
und Elektrizität hinzu. 
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Zum diesjährigen 20. Mühlentag wünschen sich die Familie 
Hoffmann und ihre Helfer zufriedene Gäste bei hoffentlich 
schönem	Wetter.	Der	Müllergruß	„Glück	zu“	ist	damit	eine	alte	
Wertschätzung dieses Gewerbes, aber nicht so bekannt wie das 
„Glück	auf“	der	Bergleute.	Weitere	Informationen	und	Einsicht	in	
einige alte Dokumente werden diesen Tag bereichern. 

„Glück	zu“
Ihre Familie Hoffmann

Einladung zur Genossenschaftsversammlung der
Jagdgenossenschaft Ruhland

Hiermit laden wir alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Ruh-
land zu der am 

26.04.2019, um 18:00 Uhr,
im	Sozialgebäude	des	Sportplatzes	in	01945	Ruhland,	Ortran-
der Straße stattfindenden Genossenschaftsversammlung der 
Jagdgenossenschaft Ruhland recht herzlich ein.

Tagesordnung
TOP 1  Begrüßung der Mitglieder und der Gäste durch 
 den Vorsitzenden der JGR
TOP 2  Bekanntgabe der Tagesordnung
TOP 3  Abstimmung / Beschluss der Tagesordnung
TOP 4  Feststellung der Beschlussfähigkeit der 
 Mitgliederversammlung
TOP 5  Rechenschaftsbericht über die Arbeit des 
 Vorstandes der JG Ruhland 2018/ 2019
TOP 6  Finanzbericht 2018 / 2019
TOP	7		 Revisionsbericht	der	Kassenprüfung
TOP 8  Entlastung des Vorstandes und der Kassenführung
TOP	9		 Haushaltsplan	für	das	kommende	Wirtschaftsjahr		
 2019 / 2020
TOP 10  Information und Beschlussfassung Nachfolger 
 2.Beisitzer, Stellvertreter 2.Beisitzer, Schriftführer
TOP 11 Regelung Datenschutz in der JG Ruhland
TOP	12	 Bericht	der	Jagdpächter
TOP 13 Sonstiges / Diskussion
TOP 14 Schließung der Genossenschaftsversammlung

gez. Manfred Tietze
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Ruhland

Hinweis:	Die	Vielzahl	der	auswertigen	Eigentümer,	welche	per	
Gesetz Mitglied der Jagdgenossenschaft sind, bitte ich, die 
Versammlung ebenfalls wahrzunehmen.

 

Jagdgenossenschaft Hermsdorf/ Lipsa
Einladung zur Mitgliederversammlung

Am	Freitag,	 den	 26.	April	 2019	 um	19:00	Uhr	 in	 der	
Gaststätte	Schäfer	in	Lipsa

Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Verlesung Rechenschaftsbericht für das 
 vergangene Pachtjahr 
3.  Verlesen des Kassenbericht für das 
 vergangene Pachtjahr 
4.  Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers
5.  Diskussion
Dazu sind alle Mitglieder recht herzlich eingeladen.

gez. Markus Richter
Vorsitzender des Jagdvorstandes

Einladung zur Jahreshauptversammlung der 
Jagdgenossenschaft Grünewald / Sella

Der Vorstand lädt alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft 
Grünewald	/	Sella	zur	Jahreshauptversammlung

am 26.04.2019 um 19.00 Uhr
im Gemeindehaus Grünewald recht herzlich ein. 

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Rechenschaftsbericht
2. Kassenbericht
3.	 Bericht	der	Kassenprüfer
4. Entlastung des Kassenführers f. Geschäftsjahr 2018
5. Entlastung des Vorstandes f. Geschäftsjahr 2018
6.	 Beschluss	Haushaltsplan	für	2019
7. Bericht der Pächtergemeinschaft
8. Diskussion
9. Gemeinsames Essen
Teilnahme- und abstimmungsberechtigt sind nur Flächen-
besitzer und Beauftragte. 

Der Jagdvorsteher

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft Guteborn

Am Freitag, den 10. 05. 2019 um 19.00 Uhr in der Gast-
stätte	Jänchen	in	01945	Guteborn,	Hauptstraße	30.
Alle Grundstückseigentümer (Wald / Wiese / Acker), die 
bejagdbare Flächen in der Gemarkung Guteborn haben, 
sind  dazu herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
-  Begrüßung und Bestätigung der Tagesordnung
-  Bericht über das Jagdjahr 2018/2019 mit 
 anschließender Diskussion
-  Bericht Kassenwart
-  Entlastung Vorstand
-  Bericht Jagdobmann
-  Abstimmung zur aktualisierten Satzung der 
   Jagdgenossenschaft Guteborn
-  Beschlussfassung zur Befreiung von den 
 Beschränkungen des § 181 BGB
-		 Auszahlung	Jagdpacht	
-  Gemeinsamer Imbiss

Jagdvorstand Guteborn
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Kirchliche Nachrichten

Katholische	Pfarrgemeinde	„St.	Peter	und	Paul“	Senftenberg
mit den Kirchorten: 
Klettwitz, Ruhland, Schwarzheide
Pfarrer Roland Elsner  Handy: 0173-5225537
z.Z. vertreten durch Pfarrer Peter Paul Gregor
Handy: 0171-3403795
PeterPaulGregor@web.de
Allgemeine Katholische Gottesdienstordnung
Sonntagsgottesdienste

Sonnabend   17.30 Uhr      Klettwitz  
Sonntag           8.00 Uhr      Schwarzheide
     10.00 Uhr Senftenberg

Wortgottesdienste
Dienstag           9.00 Uhr      Senftenberg
Freitag               9.00 Uhr      Ruhland  
am 1. Freitag im Monat, anschl. Seniorenrunde

Hinweis:
14.4.19 Palmsonntag  Hl. Messe nur 10:00 Uhr Senftenberg
18.4.19 Gründonnerstag Hl. Messe   19:00 Uhr Senftenberg
19.4.19 Karfreitag Liturgie des Karfreitag 15:00 Uhr Senftenberg
20.4.19 Osternacht Feier der Osternacht 21:00 Uhr Senftenberg
21.4.19 Ostersonntag Hl. Messe nur 10:00 Uhr Senftenberg
22.4.19 Ostermontag Hl. Messe nur 10:00 Uhr Senftenberg
28.4.19 Weißer Sonntag 65. Kirchweihjubiläum Heilig Kreuz 
 in Schwarzheide  
   08:00 Uhr Wortgottesdienst
 16:00 Uhr Andacht anschl. Filmvorführung und 
  gem. Beisammensein

Die aktuellen Gottesdienstzeiten sind auch in den Schaukästen 
des jeweiligen Kirchortes ersichtlich.

Ende der redaktionellen Verantwortung des 
Amtes Ruhland und der jeweiligen Gemeinden


